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Vorwort.

Nach dem Erlaffe der Hannoverschen Bürgerlichen Prozeßordnung 
vom 8. November 1850 erschien aus der Feder Leonhardts eine 
Amtsgerichtsordnung für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten.') Der Ver
fasser begründete") das Bedürfniß zu seinem Werke damit, daß der 
Bürgerlichen Prozeßordnung das Verfahren vor den höheren Gerichten 
als die Regel zum Grunde gelegt sei, und die Bestimmungen für 
den amtsgerichtlichen Civilprozeß theils als Ausnahmen in dem allge
meinen Theile, theils nur in einem kurzen Abschnitte des besonderen 
Theiles Aufnahme gefunden hätten.

Die Sachlage ist gegenwärtig bezüglich der Deutschen Civilprozeß- 
ordnung genau dieselbe. Zu dem Bedürfnisse, welches Leonhardt 
aus der systematischen Anordnung herleitete, tritt nunmehr aber noch 
ein zweiter Grund hinzu, der eine Zusammenstellung der lediglich 
auf den amtsgerichtlichen Civilprozeß bezüglichen Vorschriften als nützlich 
erscheinen lassen dürfte. Es ist die Unübersichtlichkeit des Rechtsstoffs 
in Folge der sich mannigfach durchkreuzenden Reichs- und Landesgesetze 
und der Fülle reglementarischer Vorschriften.

Der Verfasser glaubte sich daher der ihm von der Verlagshandlung 
gegebenen Anregung, eine Amtsgerichtsordnung nach dem Muster der 
Leonhardtschen auf Grund der Deutschen Civilprozeßordnung zu bear
beiten, nicht entziehen zu sollen. Praktische Brauchbarkeit konnte die-

') Amtsgerichtsordnung für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten auf Grundlage der 
allgemeinen bürgerlichen Prozeßordnung vom 8. November 1850 bearbeitet und er
läutert von Dr. A. Leonhardt, Obergerichtsrath und Referenten im Justiz
ministerium zu Hannover. Zweite sehr vermehrte Auflage. Hannover. 1853. XX 
und 403 S. 8°.

2) in der Vorrede zur ersten Auflage.



VI Vorwort.

selbe indeß nur beanspruchen, wenn sie sich auf Berücksichtigung der 
Landesgesetzgebung eines Bundesstaates beschränkte. Das vorliegende 
Werk stellt sich daher als Preußische, nicht als Deutsche Amts
gerichtsordnung dar.

Bei der Lösung der gestellten Aufgabe wurde dem Verfaffer die 
von Anfang an gehegte Ueberzeugung zur vollkommenen Klarheit, daß 
es ihm nicht möglich sei, dem musterhaften Werke Leonhardts etwas 
annähernd Aehnliches an die Seite zu stellen. Aber auch abgesehen 
von dieser allgemeinen Ungleichheit, ist der Verfasser in zwei Punkten 
bewußt von seinem Vorbilde abgewichen. Einerseits sind die erläutern
den Anmerkungen auf solche Bemerkungen beschränkt, welche den Zu
sammenhang der einzelnen Vorschriften mit verwandten Bestimmungen 
betreffen. Bei einem weitergehenden Kommentare wäre die Grenze des 
Aufzunehmenden kaum zu bestimmen gewesen; Selbständiges hätte bei 
der Knappheit des Raumes nicht geboten werden können; ein Bedürf
niß, die zahllos vorhandenen Kommentare zu vermehren, war schwerlich 
gegeben; Umfang und Preis des Buches wäre ohne erheblichen Nutzen 
nachtheilig beeinflußt worden. — Andererseits ist von der Aufnahme 
von Musterbeispielen abgesehen worden, denn dem Bedürfniß nach 
zweckentsprechenden Formularen ist vom Preußischen Justizministerium 
in weitem Umfange Rechnung getragen;3) über den Kreis der amt
lichen Formulare hinaus dürfte die individuelle Gestaltung der ein
zelnen Fälle den Werth von Musterbeispielen als einen problematischen 
erscheinen lassen.

Die einzelnen Bestimmungen sind thunlichst wörtlich in die Amts
gerichtsordnung aufgenommen. Diejenigen §§, in welchen mit Rück
sicht auf den Zweck des Buches und die mitunter veränderte Anord- 
nnng der einzelnen Vorschriften, Worte ausgelassen oder verändert sind, 
sind durch ein Sternchen (*) kenntlich gemacht. Außerdem ist, um das 
Buch thunlichst eng an den Gesetzestext anzuschließen, die Quelle, aus 
der die einzelnen §§ entlehnt sind, stets genau angeführt; ebenso sind 
Citate stets in der ursprünglichen Form wiedergegeben, beziehungsweise 
ist in eigenen Citaten auf den Gesetzestext selbst Bezug genommen.

3) Es sei dem Verfaffer gestattet, auf sein Formularbuch zu den Deutschen 
Prozeßordnungen für den Gebrauch der Gerichte und Staatsanwaltschaften (3. Ab
druck, Berlin, 1880) zu verweisen, welches in Nr. 1 bis 59, 371, 386 das vorliegende 
Werk ergänzt.



Daneben sind die entsprechenden §§ der Amtsgerichtsordnung stets 
gleichzeitig angeführt, und zwar in eckigen Klammern [], in welche 
überhaupt durchgängig alle auf das Werk selbst bezüglichen Verweisun
gen, im Gegensatze zu anderweiten Allegaten, eingeschlossen sind. —

Der Zweck des Verfassers war, in handlicher Form den amts
gerichtlichen Beamten Alles zu bieten, was sie zu ihrer Thätigkeit in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten an gesetzlichem und instruktionellem 
Materiale in Betreff des Verfahrens bedürfen. Er giebt sich der Hoff
nung hin, daß die praktische Brauchbarkeit des Buches sich erproben 
und so seine Absicht erreicht werden möchte.

Berlin, 15. Dezember 1880.





ÄnhaltK-Nrrzrrchuiß.

Seite
Erster Theil: Berfasiung der Amtsgerichte.

Erster Titel: Richteramt. §§ 1 bis 11............................................................. 1
Zweiter Titel: Gerichtsbarkeit. §§ 12 bis 21................................................... 5
Dritter Titel: Verfassung der Amtsgerichte insbesondere. §§ 22 bis 32 . . 10
Vierter Titel: Gerichtsschreiber. §§ 33 bis 40...................................................14
Fünfter Titel: Zustellungs- und Vollstreckungsbeamte. §§ 41, 42 .... 18
Sechster Titel: Rechtshülfe. §§ 43 bis 52........................................................19
Siebenter Titel: Oeffentlichkeit und Sitzungspolizei. §§ 53 bis 68 ... . 21
Achter Titel: Gerichtssprache. §§ 69 bis 77........................................................24
Neunter Titel: Gerichtsferien. §§ 78 bis 80.........................................................25

Zweiter Theil: Civilprozeßordrmug.
Erstes Luch: Allgemeine Lestimmungen.

Erster Abschnitt: Gerichte.
Erster Titel: Sachliche Zuständigkeit der Gerichte. §§ 81 bis 90.................... 27
Zweiter Titel: Gerichtsstand. §§ 91 bis 115................................................... 29
Dritter Titel: Vereinbarung über die Zuständigkeit der Gerichte. §§ 116 bis 118 37
Vierter Titel: Ausschließung u. Ablehnung der Gerichtspersonen. §§ 119 bis 127 37

Zweiter Abschnitt: Parteien.
Erster Titel: Prozeßfähigkeit. §§ 128 bis 134.........................................................40
Zweiter Titel: Streitgenofsenschaft. §§ 135 bis 139.........................................42
Dritter Titel: Betheiligung Dritter am Rechtsstreit. §§ 140 bis 152 .. . 43
Vierter Titel: Prozeßbevollmächtigte und Beistände. §§ 153 bis 165 .. . 47
Fünfter Titel: Prozeßkosten. §§ 166 bis 179........................................................50
Sechster Titel: Sicherheitsleistung. §§ 180 bis 184.........................................54
Siebenter Titel: Armenrecht. §§ 185 bis 197.........................................................55

Dritter Abschnitt: Verfahren.
Erster Titel: Mündliche Verhandlung. §§ 198 bis 228 .................................... 59
Zweiter Titel: Zustellungen. §§ 229 bis 268 .................................................. 67
Dritter Titel: Ladungen, Termine, Fristen. §§ 269 bis 284 ......................... 77
Vierter Titel: Folgen der Versäumung; Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

§§ 285 bis 293 ................................................................................................. 81
Fünfter Titel: Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens. §§ 294 bis 305 83

Zweites Such: Verfahren ist erster Äustauz.
Erster Titel: Verfahren bis zum Urtheil. §§306 bis 350 ............................... 87
3tt>eite* Titel: Urtheil. §§ 351 bis 373 ............................................................. 98



X Inhaltsverzeichnis
Seite

Dritter Titel: Versäumnißurtheil. §§ 374 bis 391.........................................104
Vierter Titel: Allg. Bestimmungen über die Beweisaufnahme. §§ 392 bis 406 108
Fünfter Titel: Beweis durch Augenschein. §§ 407, 408 .................................... 112
Sechster Titel: Zeugenbeweis. §§ 409 bis 436 ..........................................  112
Siebenter Titel: Beweis durch Sachverständige. §§ 437 bis 449 . . . . 121
Achter Titel: Beweis durch Urkunden. §§ 450 bis 479 .................................. 124
Neunter Titel: Beweis durch Eid. §§ 480 bis 510.........................................131
Zehnter Titel: Verfahren bei der Abnahme von Eiden. §§ 511 bis 517 . . 138 
Elfter Titel: Sicherung des Beweises. §§ 518 bis 526 ..................................  139

Drittes Luch: Rechtsmittel.
Erster Abschnitt: Berufung. §§ 527 bis 538 ................................................... 142
Zweiter Abschnitt: Beschwerde. §§ 539 bis 546 ........................................... 145

Viertes Luch: Wiederaufnahme -es Verfahrens. §§547 bis 560. . . 147 

Fünftes Luch: Urkunden- und Wrchsrlprozeß. §§561 bis 571 ... . 152 

Sechstes Luch: Ehrfachen und Entmündigungssachen.
Erster Abschnitt: Verfahren in Ehesachen. §§ 572 bis 578 ............................... 154
Zweiter Abschnitt: Verfahren in Entmündigungssachen. §§ 579 bis 603 . . 157

Siebentes Luch: Mahnverfahren. §§ 604 bis 619....................................161

Achtes Luch: Zwangsvollstreckung.
Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen. §§ 620 bis 681..........................165
Zweiter Abschnitt: Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen.

Erster Titel: Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen:
I. Allgemeine Bestimmungen. §§ 682 bis 685   186

II. Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen. §§ 686 bis 702 .. . 189
III. Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte.

§§ 703 bis 728 .................................................................................. 194
Zweiter Titel: Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen:

I. Allgemeine Bestimmungen. §§ 729 bis 737   204
II. Eintragung der vollstreckbaren Forderung. § 738 .......................... 207

III. Zwangsversteigerung:
1. Grundstücke:

a. Verfahren bis zur Vertheilung der Kaufgelder. §§ 739
bis 786 .................................................................................  208

b. Vertheilung der Kaufgelder. §§ 787 bis 806 ... . 222
c. Aufgebot der bei der Kaufgeldervertheilung gebildeten

Spezialmassen. §§ 807 bis 814.............................................229
2. Andere Gegenstände des unbeweglichen Vermögens. §§815bis835. 231

Dritter Titel: Vertheilungsversahren. §§ 836 bis 846 ............................... 235
Dritter Abschnitt: Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen 

und zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen. §§ 847 bis 857 238
Vierter Abschnitt: Offenbarungseid und Haft. §§ 858 bis 873 ..................... 241
Fünfter Abschnitt: Arrest und einstweilige Verfügungen. §§ 874 bis 900 .. 244

Neuntes Luch: Aufgelwtsvrrfahrrn. §§901 bis 933 ............................... 250

Zehntes Luch: Schiedsrichterliches Verfahren. §§934 bis 955. ... 262



Inhaltsverzeichnis XI

Anhang.
v a Seite

I. Auszug aus dem Einführungsgesetz zur Deutschen Civilprozeßordnung vom
31. Januar 1877. §§ 956 bis 965 ...................................................................... 267

II. Kosten und Gebühren.
A. Auszug aus dem Gerichtskostengesetze.

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen. §§ 966 bis 972 . . 271 
Zweiter Abschnitt: Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

§§ 973 bis 1016........................................................................................273
Dritter Abschnitt: Auslagen. §§ 1017 bis 1019............................. 287
Vierter Abschnitt: Kostenvorschuß u. Kostenzahlung. §tz 1020 bis 1034 288 
Fünfter Abschnitt: Schlußbestimmungen. §§ 1035 bis 1037 . . 292

B. Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher. §§ 1038 bis 1062 . . . 293
C. Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige. §§ 1063—1079 300
D. Auszug aus der Gebührenordnung für Rechtsanwälte.

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen. §§ 1080 bis 1087 . 304 
Zweiter Abschnitt: Gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.

§§ 1088 bis 1130 ....................................................................................... 305
Dritter Abschnitt: Auslagen. §§ 1131 bis 1138............................. 316
Vierter Abschnitt: Einforderung von Gebühren und Auslagen.

§§ 1139 bis 1141....................................................................................... 317
Fünfter Abschnitt: Schlußbestimmungen. §§ 1142 bis 1149 . . 318

Anlagen.
A. Auszug aus der Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Amts

gerichte vom 1. August 1879 ....................................................................................... 323
B. Auszug aus der Gerichtsvollzieherordnung vom 14. Juli 1879 .... 348
C. Auszug aus der Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher v. 24. Juli 1879 354
I). Auszug aus der Anweisung, betreffend die Behandlung der bei den Justiz

behörden entstehenden Einnahmen und Ausgaben vom 30. August 1867 . 423
E. Auszug aus den Vorschriften über die Fondsverwaltung bei den Justiz

behörden vom 28. September 1879 ............................................................................ 447
F. Auszug aus der Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 ...........................  457
G. Tabelle der Gerichtsgebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für die

erste Instanz......................................................................................................................... 465
II. Tabelle der Rechtsanwaltsgebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für 

die erste und zweite (Berufungs- und Beschwerde-) Instanz................................. 466

Zusätze............................................................................................................................................467

Verzeichniß der abgedruckten Vorschriften aus Gesetzen, Verordnungen und Ver
fügungen ................................................................................................................................469

Sachregister......................................................................................................................................476



XII Erklärung der Abkürzungen.

Erklärungen -er gebrauchten Abkürzungen.

AG. — Ausführungsgesetz.
AGO. = Allgemeine Gerichts-Ordnung.
Begr. — Begründung des Entwurfes einer Civilprozeßordnung, Anlage zu Nr. 6 

der Drucksachen des Deutschen Reichstags, II. Legislaturperiode, IL Session 1874. 
BGBl. — Bundes-Gesetzblatt.
CPO. — Civilprozeßordnung vom 30. Januar 1877 (RGBl. S. 83).
EG. = Einführungsgesetz.
GAGV. = Geschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher vom 24. Juli 1879 (Anl. 

zu Nr. 31 des ZMBl. 1879).
Gesch.-O. == Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte vom 

1. August 1879 (Anlage I zu Nr. 32 des JMBl. 1879).
GKG. — Gerichtskostmgesetz vom 18. Juni 1878 (RGBl. S. 141).
GOGV. — Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher vom 24. Juni 1878 (RGBl. S. 166). 
GORA. = Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 7. Juli 1879 (RGBl. S. 176). 
GOZ. = Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 

(RGBl. S. 173).
GS. — Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten.
GVG. = Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 (RGBl. S. 41).
GBO. = Gerichtsvollzieherordnung vom 14. Juli 1879 (Anlage zu Nr. 30 des 

JMBl. 1879).
HO. — Hinterlegungsordnung vom 14. März 1879 (GS. S. 249).
JMBl. — Justiz-Ministerial-Blatt für die Preußische Gesetzgebung und Rechtspflege. 
KO. = Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (RGBl. S. 351).
RAO. = Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 (RGBl. S. 177).
RGBl. — Reichs-Gesetzblatt.
RMG. = Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 (GS. S. 45).
SO. = Subhastationsordnung vom 15. März 1869 (GS. S. 421).
StrGB. = Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich (RGBl. 1876 S. 39).

Ist bei Anführungen aus dem RGBl. (BGBl.), der GS. oder dem JMBl. der 
Jahrgang nicht besonders angeführt, so ist derjenige gemeint, welcher dem Datum des 
angezogenen Gesetzes (Verordnung, Verfügung re.) entspricht.



Erster Theil.

Verfassung der Amtsgerichte.')

Erster Titel.
Richteramt.

§ 1.
(§ 1 ©SB®.)

Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetze 9tw«a<te 

unterworfene Gerichte ausgeübt. ®eroaIt'
§ 2.*

(§ 6 ©SB©., § 7 AG. ©SB®.)
Die Richters werden vom Könige auf Lebenszeit ernannt?') Richter.

') Nur die auf die Thätigkeit der Amtsgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
bezüglichen Vorschriften haben Aufnahme gefunden.

2) Die Vorschriften über die Befähigung zum Richteramte (§§ 2 bis 5 GVG; 
§§ 1, 2 AG. GVG.; Gesetz vom 6. Mai 1869, GS. S. 656; Regulativ vom 
22. August 1879, JMBl. S. 246; Allg. Verf. v. 20. März 1880, ZMBl S. 56) 
haben für die Amtsgerichte keine unmittelbare praktische Bedeutung, mit Ausnahme 
folgender Bestimmungen:

a) § 8 Abs. 2 des Ges. v. 6. Mai 1869:* Die Referendare können die Ver
richtungen eines Gerichtsschreibers wahrnehmen.

b) § 2 AG. GVG. s. unten § 10.
c) § 20 vb. mit §§ 15, 16, 22 des Regul. v. 22. August 1879*:

Der Referendar ist während eines Zeitraums von mindestens- anderthalb 
Jahren bei einem Amtsgericht zu beschäftigen.

Die allgemeine Beaufsichtigung und Leitung des Vorbereitungsdienstes liegt 
den Präsidenten der Oberlandesgerichte ob.

Die besondere Beaufsichtigung und Leitung des Vorbereitungsdienstes liegt 
den Vorständen der Gerichte, welchen die Referendare zur Beschäftigung über
wiesen sind, ob.

Dieselben haben zugleich mit der Beendigung dieser Beschäftigung dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts ein Zeugniß über das dienstliche und 
außerdienstliche Verhalten sowie über die Leistungen der Referendare und die 
darin hervorgetretenen Mängel zu übermitteln.

Das Zeugniß ist den Referendaren nicht auszuhändigen.
Der Referendar hat ein Geschäftsverzeichniß zu führen, in welchem eine 

Vierhaus, Amtsgerichtsordnung. 1



2 Verfassung der Amtsgerichte. Erster Titel. Richteramt. <?§ 3—5.

§ 3?
(§ 8 AG. GVG.; Nr. 4 des Allerhöchsten Erlaffes vom 11. August 1879.)-)
Die bei den Amtsgerichten angestellten Richter führen den Amtstitel 

Amtsrichter.
Die Amtsrichter gehören zur fünften Rangklaffe der höheren Pro

vinzialbeamten. Einem Theile der Amtsrichter kann durch die Er
nennung zum Amtsgerichtsrath persönlich ein höherer Amtskarakter 
mit dem Range der Räthe der vierten Klaffe verliehen werden. Diese 
Verleihung soll jedoch nicht über ein Drittheil der Gesammtzahl um- 
fctffetf* 2 * 4 *) und nur an solche Richter erfolgen, welche mindestens ein 
zwölfjähriges richterliches Dienstaller erreicht haben.

§4.
(§ 9 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 10 AG. GVG.)

Die Verleihung der etatsmäßigen Gehälter und Gehaltszulagen an 
die Richter erfolgt innerhalb des Besoldungsetats nach der durch das 
Dienstalter bestimmten Reihenfolge. Neu ernannte oder in einen anderen 
Besoldungsetat versetzte Richter treten nach dem Dienstalter in die 
Reihenfolge ein.

Die Gehälter der Landrichter und der Amtsrichter sind nach gleichen 
Grundsätzen zu bemeffen.

§ 5.*
(§ 5 der Verordnung, betreffend die für die Bestimmung des Dienstalters maß- 

gebenden Grundsätze, vom 16. April 1879.)6)
Für jeden Oberlandesgerichtsbezirk wird ein gemeinschaftlicher Be

soldungs-Etat der Landrichter und Amtsrichter gebildet und die Reihen
folge der Richter durch das D.ienstalter als Gerichtsaffeffor (richterliches 
Dienstalter) bestimmt.^)

Uebersicht seiner Thätigkeit, unter Hervorhebung der bedeutenderen Geschäfte 
zu geben ist.

Dasselbe ist allmonatlich der mit der besonderen Leitung des Vorbereitungs
dienstes betrauten Person zu übergeben und von dieser zum Zeichen genom
mener Einsicht mit einem Vermerke zu versehen.

2») Inwieweit Versetzungen einer Königlichen Versetzungsordre bedürfen, be
stimmt der Allerhöchste Erlaß vom 8. Dezember 1879 (ZMBl. S. 471).

-) GS. S. 579.
4) Da auch den Landrichtern durch Ernennung zum Landgerichtsrath der höhere 

Amtskarakter beigelegt werden kann, und die Vorschrift des Textes sich auf beide 
Kategorien bezieht, so ist unter dem Drittheil ein Drittheil der Gesammtzahl aller 
Amts- und Landrichter zu verstehen.

*) GS. S. 318. — Diese Verordnung kann nur durch Gesetz abgeändert werden. 
§ 9 Abs. 1 Satz 4 AG. GVG.

6) Die weiteren Vorschriften des § 5 der angef. Verordnung interessiren als 
nur für die Uebergangszeit bestimmt, hier nicht.



§ 6.
(§ 9 Ws. 2 AG. GVG.)

Die Verleihung einer Gehaltszulage bleibt ausgesetzt, so lange ein 
Disziplinarverfahren oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens ein 
Hauptverfahren oder eine Voruntersuchung schwebt. Führt das Ver
fahren zum Verluste des Amts, so findet eine Nachzahlung des zurück
behaltenen Mehrgehalts nicht statt.

§ 7.
(§ 11 AG. GVG.)

Andere Vergütungen, als die auf Gesetz beruhenden Gehälter und 
Entschädigungen oder auf Stiftungen beruhende Bezüge, dürfen den 
Richtern für richterliche Geschäfte nicht gewährt werden.

Unterstützungen in Fällen eines außerordentlichen Bedürfniffes werden 
von dieser Vorschrift nicht betroffen.

§ 8.
(§ 8 GVG.)

Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entschei
dung und nur aus den Gründen und unter den Formen, welche die 
Gesetze') bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder 
an eine andere Stelle oder in Ruhestand versetzt werden.

Die vorläufige Amtsenthebung, welche kraft Gesetzes eintritt,* * * * * * * 8) wird 
hierdurch nicht berührt.

Bei einer Veränderung in der Organisation der Gerichte oder ihrer 
Bezirke können unfreiwillige Versetzungen an ein anderes Gericht oder 
Entfernungen vom Amte unter Belaffung des vollen Gehalts durch 
die Landesjustizverwaltung verfügt werden?)

§ 9.
(§ 9 GVG.)

Wegen vermögensrechtlicher Ansprüche der Richter aus ihrem Dienst-

’) Vgl. Gesetz, betreffend die Dienstvergehen der Richter und die unfreiwillige
Versetzung derselben auf eine andere Stelle und in den Ruhestand, vom 7. Mai 1851
(GS. S. 213), abgeändert durch Gesetz vom 26. März 1856 (GS. S. 201). Diese
Gesetze gelten im ganzen Umfange der Monarchie gemäß der Verordnung vom
23. September 1867 (GS. S. 1613). Dgl. ferner Ges., betr. die Abänderung von
Bestimmungen der Disziplinargesetze, vom 9. April 1879 (GS. S. 345), dessm § 27
die erwähnten Gesetze auch auf den Kreis Herzogthum Lauenburg ausgedehnt hat.

8) § 44 des Ges. v. 7. Mai 1851.
“) Vgl. auch noch § 21 EG. GVG.: Innerhalb zwei Zähren nach dem Inkraft

treten des Gerichtsverfaffungsgesetzes kann die Landesjustizverwaltung bei nothwen
diger Einziehung von Richterstellen die unfreiwillige Versetzung eines Richters an ein 
anderes Gericht von gleicher Ordnung unter Belaffung des vollen Gehalts und Er
stattung der Umzugskosten verfügen.



4 Verfassung der Amtsgerichte. Erster Titel. Richteramt. §§ 10, 11.

Zeitweilige 
Wahrneh

mung richter
licher Ge

schäfte.

Verhältnisse, insbesondere auf Gehalt, Wartegeld oder Ruhegehalt darf 
der Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.'")

§ 10.*”)
(§ 2 AG. ©58®.)

Referendare, welche im Vorbereitungsdienste seit mindestens zwei 
, Zähren beschäftigt sind, können im Falle des Bedürfnisses durch die 
Zustizverwaltung mit der zeitweiligen Wahrnehmung richterlicher Ge
schäfte bei den Amtsgerichten beauftragt werden.

Denselben kann nach näherer Anordnung der Zustizverwaltung durch 
den Amtsrichter, welchem sie zur Ausbildung überwiesen sind, die Er
ledigung einzelner richterlicher Geschäfte übertragen werden.

Zur Urtheilsfällung sind Referendare nicht befähigt.'3)

§ 11.*
(8 3, 8 4 Satz 1 AG. ©58®.)

Die Gerichtsassessoren werden nach ihrer Ernennung einem Amts
gericht oder Landgericht oder mit ihrer Zustimmung einer Staats
anwaltschaft zur unentgeltlichen Beschäftigung13) überwiesen. Die Be
zeichnung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft erfolgt durch den 
Zustizminister.

Die Versetzung der Gerichtsaffessoren von dem Orte, an welchem 
sie einem Gerichte oder einer Staatsanwaltschaft zur unentgeltlichen 
Beschäftigung überwiesen sind, ist nur mit ihrer Zustimmung zulässig.

Die Gerichtsassefforen sind indeß verpflichtet, auf Anordnung des 
Zustizministers die Verwaltung einer Amtsrichterstelle, die Stellung 
eines Hülfsrichters oder eines Hülfsarbeiters bei der Staatsanwaltschaft 
zu übernehmen.

10) 8§ 1 bis 8 des Gesetzes, Betreffet* die Erweiterung des Rechtsweges, vom 
24. Mai 1861 (GS. S. 241). Diese Vorschriften gelten im ganzen Umfange der 
Monarchie; vgl. Verordnung vom 16. September 1867 (GS. S. 1515) und — für 
den Kreis Herzogthum Lauenburg — 8 3 des Ges. vom 25. Februar 1878 (GS. S. 97).

") Zu 88 10, 11 vgl. 8 10 GVG: Die landesgesetzlichen Bestimmungen über 
die zeitweilige Wahrnehmung richterlicher Geschäfte bleiben unberührt.

n) 1. Referendaren, welche im Vorbereitungsdienste seit mindestens zwei Jahren 
beschäftigt sind, kann durch den Amtsrichter, welchem sie zur Ausbildung überwiesen 
sind, die selbständige Erledigung einzelner richterlicher Geschäfte mit Ausschluß solcher, 
zu welchen sie nach Absatz 3 des 8 2 AG. GVO. [8 10] nicht befähigt sind, über
tragen werden. Es wird jedoch als Regel zu beachten sein, daß von dieser Vorschrift 
nur hinsichtlich der Abhaltung von Terminen Gebrauch gemacht werde.

2. Die Bestellung von Referendaren zu Hülfsrichtern in Gemäßheit der Absätze 
1 und 3 des angezogenen 8 erfolgt bis auf Weiteres durch den Justizminister. Allg. 
Vers. vom 9. Dezember 1879 (JMBl. S. 466).

13) Diese Beschäftigung kann eine unselbständige sein oder in der den Gerichts
assessoren übertragenen Erledigung einzelner richterlicher Geschäfte bestehen.
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Zweiter Titel.

Gerichtsbarkeit.

§. 12.
(§ 12 GVG.)

Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit wird durch Amtsgerichte und Gerichte. 
Landgerichte, durch Oberlandesgerichte und durch das Reichsgericht aus
geübt.

§ 13/
(§ 13 GVG.)

Vor die ordentlichen Gerichte gehören alle bürgerlichen Rechtsstreilig- 
keiten, für welche nicht entweder die Zuständigkeit von Verwaltungs
behörden *) oder Verwaltungsgerichten *) begründet ist, oder reichsgesetz
lich besondere Gerichtes bestellt oder zugelassen sind.

') Die Abgrenzung der Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Ge
richte — die Lehre von der Zulässigkeit des Rechtsweges — gehört dem 
Staatsrechte an und liegt außerhalb des Rahmens dieser Schrift. Reichs gesetzlich 
ist für die Zulässigkeit des Ausschlusses des Rechtsweges durch die Landesgesetzgebung 
eine — für Preußen bedeutungslose — Beschränkung in §§ 4, 5 Satz 2 EG. CPO. 
gegeben. Vgl. von Rönne, Preußische Staatsrecht § 56 Bd. I Abth. 1 S. 267 ff.; 
Reichsstaatsrecht § 102 Bd. II Abth. 2 S. 25 ff. und die bis zum Zeitpunkte ihrer 
Zusammenstellung vollständige Uebersicht in von Rönne's Ergänzungen zur AGO. 
(Ergänzungen und Erläuterungen der Preußischen Rechtsbücher Band III), 5. Aus
gabe, 1865, zu § 1 der Einleitung S. 85 bis 141.

2) Vgl. insbesondere das Gesetz, betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte 
und das Verwaltungsstreitverfahren, vom 3. Juli 1875 (GS. S. 375) und das Gesetz, 
betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichts
behörden im Geltungsbereiche der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, vom 
26. Juli 1876 (GS. S. 297).

3) Die nähere Darstellung der Verfassung und Zuständigkeit der besonderen 
Gerichte liegt außerhalb des Rahmens dieser Schrift. Eine kurze Uebersicht in dieser 
Beziehung findet sich im Jahrbuch der Preußischen Gerichtsverfassung, Jahrgang XIV, 
Berlin 1879, S. 62 ff. Als besondere Gerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
deren Zuständigkeit mit der der Amtsgerichte, diese ausschließend, zusammentrifft, sind 
zu nennen:

a) der Geheime Justizrath für Rechtsstreitigkeiten der Mitglieder der Königlichen 
Familie und der Fürstlichen Familie Hohenzollern (a. a. O. S. 67);

b) die Rheinschifffahrtsgerichte (a. a. O. S. 64);
c) die Elbzollgerichte (a. a. O. S. 65);
d) die Auseinandersetzungsbehörden (a. a. O. S. 70);
e) die Gewerbegerichte im Bezirke des früheren Appellationsgerichtshofes zu Cöln 

a. a. O. S. 67).
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Zulässigkeit 
des Rechts

wegs.

§ 14.
(§ 15 ©35©.)

Die Gerichte sind Staatsgerichte.
Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben, an ihre Stelle tritt die 

Gerichtsbarkeit desjenigen Bundesstaats, in welchem sie ausgeübt wurde. 
Präsentationen für Anstellungen bei den Gerichten finden nicht statt.

Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen An
gelegenheiten ist ohne bürgerliche Wirkung. Dies gilt insbesondere bei 
Ehe- und Verlöbnißsachen.

§ 15.
(§ 16 Satz 1 ©35©.)

Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen 
Richter entzogen werden.

§ 16.* *
(§ 17 Abs. 1 ©35®., § 1, § 4 Abs. 1,'§ 21 Abs. 1 der Verordnung, betreffend 
die Kompetenzkonflikte zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden, vom

1. August 1879.) 3 a)

Die Gerichte entscheiden über die Zulässigkeit des Rechtswegs?)
Die Entscheidung von Streitigkeiten über die Zulässigkeit des Rechts

wegs erfolgt jedoch durch den Gerichtshof zur Entscheidung der Kom- 
petenzkonflikte:

a) wenn die Verwaltungsbehörden den Rechtsweg in einem bei den 
Gerichten anhängigen bürgerlichen Rechtsstreite für unzulässig erachten 
und deshalb der Kompetenzkonflikt erhoben wird;

b) wenn in einer Sache einerseits die Gerichte und andererseits 
die Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichte ihre Unzuständigkeit 
endgültig ausgesprochen haben, weil von den Gerichten die Verwaltungs
behörden oder Verwaltungsgerichte und von diesen die Gerichte für zuständig 
erachtet worden sind, auf Antrag einer bei der Sache betheiligten Partei?)

3 a) GS. S. 573.
*) Gerichtskosten: § 26 Nr. 2 GKG. [§ 990]. — Rechtsanwaltsgebühren: 

§ 20 GO. RA. [§ 1099].
5) I. Die Verordnung vom 1. August 1879 dient zur Ausführung folgender 

reichsgesetzlicher Bestimmungen:
a) § 17 Abs. 2 ©35©.: Die Landesgesetzgebung kann jedoch die Entscheidung von 

‘ Streitigkeiten zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden oder Ver-
waltungsgerichtm über die Zulässigkeit des Rechtswegs nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen übertragen. (Diese Bestimmungen sind in der Ver
ordnung vom 2. August 1879 ausdrücklich wiederholt).

b) § 17 Abs. 2 EG. ©35®.: Für diejenigen Bundesstaaten, in denen die im § 17 
des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten Behörden bestehen und nach Maß
gabe der Vorschriften im § 17 Nr. 1 bis 4 eine Veränderung ihrer Einrichtung 
und des Verfahrens bedürfen, kann die Veränderung, sofern sie nicht bis zum
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Inkrafttreten dieses Gesetzes landesgesetzlich getroffen ist, durch landesherrliche 
Verordnung eingeführt werden.

II. Aus der Verordnung vom 1. August 1879 sind folgende Bestimmungen für 
den Prozeßrichter von Interesse:

8 1 s. Text.
§§ 2, 3 betrifft die Organisation des Gerichtshofes.
§ 4 Abs. 1 s. Text lit. a.
§ 4 Abs. 2: Der Kompetenzkonflikt kann nicht erhoben werden, roetm die Zu

lässigkeit des Rechtswegs in der Sache durch rechtskräftiges Urtheil des Gerichts 
feststeht.

§ 5. Zur Erhebung des Kompetenzkonflikts ist nur die Central- und die Pro- 
vinzial-Verwaltungsbehörde befugt.

Dieselben können den Kompetenzkonflikt auch dann erheben, wenn die Zuständig
keit zur Entscheidung der Sache für die Verwaltungsgerichte in Anspruch genommen 
wird.

Hat die Provinzialbehörde mehrere Abtheilungen, so steht die Erhebung des 
Kompetenzkonflikts dem Plenum zu.

§ 6. Die Erhebung des Kompetenzkonflikts erfolgt bei dem Gerichte, bei welchem 
die Sache anhängig ist, durch die schriftliche Erklärung der Verwaltungsbehörde, daß 
der Rechtsweg für unzulässig erachtet werde.

Der Erklärung soll eine Begründung beigefügt werden.
Wird die Erklärung bei einem Gerichte, bei welchem die Sache nicht anhängig 

ist, abgegeben, so hat dieses die Erklärung an das zuständige Gericht zu übersenden.
§ 7. Das Prozeßverfahren wird durch die Erhebung des Kompetenzkonflikts 

für die Dauer des denselben betreffenden Verfahrens unterbrochen (§ 226 CPO. 
[§ 302]).

Durch die nach dem Schluffe einer mündlichen Verhandlung eintretende Unter
brechung, wird auch die Verkündung einer Entscheidung gehindert.

Das Gericht hat die Verwaltungsbehörde von dem Eingänge der Erklärung und 
die Parteien von der Erhebung des Kompetenzkonflikts von Amtswegen zu be
nachrichtigen.

Den Parteien ist zugleich Abschrift der Erklärung zu übersenden.
§ 8. Ist die Sache bei einem Gericht höherer Instanz anhängig, so sind die 

Prozeßakten, unter Beifügung der Erklärung der Verwaltungsbehörde und der Zu
stellungsurkunden über die Benachrichtigung der Parteien, dem Gerichtsschreiber des 
Gerichts erster Instanz zurückzusenden.

§ 9. Innerhalb der Frist eines Monats, die mit der Zustellung der Benach
richtigung beginnt, können die Parteien bei dem Gericht erster Instanz einen Schrift
satz über den Kompetenzkonflikt einreichen.

Der Schriftsatz muß von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Oeffentliche 
Behörden, sowie Personen, welche zum Richteramt befähigt sind, können den Schrift
satz ohne Zuziehung eines Rechtsanwalts einreichen.

Das Gericht hat der Verwaltungsbehörde und der Gegenpartei den Schriftsatz 
in Abschrift mitzutheilen. Die erforderliche Zahl von Abschriften ist von der Partei 
einzureichen.

Sind innerhalb der Frist Schriftsätze nicht eingegangen, so hat das Gericht der 
Verwaltungsbehörde davon Anzeige zu machen.

§ 10. Rach Eingang der Schriftsätze der Parteien oder, wenn Schriftsätze nicht
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§ 17.* * * § * * * §§
(§§ 1, 7 des Gesetzes, betreffend die Konflikte bei gerichtlichen Verfolgungen wegen 
Amts- und Diensthandlungen, vom 13. Februar 18546); § 11 Abs. 2 EG. GVG.)')

Wenn gegen einen Civil- oder Militärbeamlen wegen einer in Aus
übung oder in Veranlassung der Ausübung seines Amtes vorgenom
menen Handlung oder wegen Unterlassung einer Amtshandlung eine

eingegangen sind, nach Ablauf der im § 9 bestimmten Frist sendet das Gericht die Men 
mittels gutachtlichen Berichts an das Oberlandesgericht, welches ihn unter Beifügung
seines Gutachtens dem Justizminister überreicht.

Der Justizminister sendet die Akten und die Gutachten der Gerichte an den Ge
richtshof zur Entscheidung der Kompetenzkonflikte und setzt davon den betheiligten 
Verwaltungschef in Kenntniß.

§ 11 enthält Vorschriften für das Verfahren der Verwaltungsbehörden.
§§ 12 bis 16 regeln das Verfahren vor dem Gerichtshöfe.
§ 17. Eine Ausfertigung des Urtheils ist dem Verwaltungschef, eine andere 

mit den gerichtlichen Akten dem Justizminister mitzutheilen.
Der Justizminister übersendet die Ausfertigung des Urtheils mit den Men an 

das Gericht, bei welchem die Sache anhängig war. Das Gericht hat den Parteien 
das Urtheil von Amtswegen zustellen zu lassen.

§ 18. Ist der Rechtsweg für unzulässig erkannt, so werden Gerichtskosten nicht 
erhoben und die bereits erhobenen zurückgezahlt; eine Erstattung der den Parteien 
erwachsenden Kosten findet nicht statt.

§ 19. Ist zur Zeit der Erhebung des Kompetenzkonflikts ein in dem Rechtsstreit 
erlassenes Urtheil vorläufig vollstreckbar, so hat das Gericht, bei welchem die Sache 
anhängig ist, die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung von Amtswegen 
anzuordnen. Gegen diese Entscheidung findet kein Rechtsmittel statt.

Wird der Rechtsweg für zulässig erkannt oder der Kompetenzkonflikt zurückge
nommen, so ist die Entscheidung von Amtswegen wieder aufzuheben.

§ 20 bezieht sich auf das Verfahren vor dem Gerichtshöfe.
§ 21 Abs. 2 bis 4. (Im Falle eines negativen Kompetenzkonflikts — s. Text 

zu b) — ist der Antrag der Partei auf Entscheidung über den Konflikt durch den 
Gerichtshof) bei dem Gericht anzubringen, bei welchem die Sache in erster Instanz 
anhängig war. Der Antrag ist der Gegenpartei von Amtswegen zuzustellen. Diese 
kann innerhalb der Frist eines Monats einen Schriftsatz über den Kompetenzkonflikt 
einreichen.

Im Uebrigen finden die Vorschriften der §§ 9 bis 17, 20 dieses Gesetzes ent
sprechende Anwendung.

Der Gerichtshof hat in seinem Urtheil die demselben entgegenstehenden Ent
scheidungen aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung 
an die betreffende Instanz zu verweisen.

§ 22. Bei Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung gelten die Ausein
andersetzungsbehörden als Verwaltungsbehörden.

§§ 23, 24 enthalten Schlußbestimmungen.

«) GS. S. 86.
7) Der § lautet: Die landesgesetzlichen Bestimmungen, durch welche die straf

rechtliche oder civilrechtliche Verfolgung öffentlicher Beamten wegen der in Ausübung
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gerichtliche Verfolgung im Civil- oder Strafverfahren eingeleitet worden 
ist, so steht der vorgesetzten Provinzial- oder Centralbehörde des Be
amten, falls sie glaubt, daß der Beamte sich einer Ueberschreitung seiner 
Amtsbefugniffe oder der Unterlassung einer ihm obliegenden Amts
handlung nicht schuldig gemacht habe, die Befugniß zu, den Konflikt 
zu erheben.

Die Entscheidung über den Konflikt steht dem Oberverwaltungs
gerichteb) zu.')

Ausgeschlossen von diesen Vorschriften bleiben die Fälle, in denen 
die gerichtliche Verfolgung eingeleitet ist

1) gegen richterliche Beamte;
2) gegen andere Zustizbeamte, mit Ausnahme der Beamten der 

Staatsanwaltschaft und der gerichtlichen Polizei;
3) gegen die im Bezirke des bisherigen Appellationsgerichtshofes zu 

Cöln angestellten Hypothekenbewahrer und Civilstandsbeamten.
§ 18.

(§ 18 GVG.)
Die inländische Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht auf die Chefs und 

Mitglieder der bei dem Deutschen Reiche beglaubigten Missionen. Sind

oder in Veranlassung der Ausübung ihres Amts vorgenommenen Handlungen an 
besondere Voraussetzungen gebunden ist, treten außer Kraft.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, durch welche die Verfolgung 
der Beamten entweder im Falle des Verlangens einer vorgesetzten Behörde oder un
bedingt an die Vorentscheidung einer besonderen Behörde gebunden ist, mit der Maß
gabe (diese Maßgaben — betreffend den Inhalt der Vorentscheidung und die zustän
dige Behörde — sind im Texte zum Ausdruck gebracht).

8) Vgl. §§ 17 ff. Ges. vom 3. Zuli 1875 (GS. S. 378).
ö) Auf das Verfahren bei Erhebung des Konflikts finden die Vorschriften des 

Gesetzes vom 8. April 1847 (GS. S. 170), nicht die der Verordnung vom 1. August 
1879 Anwendung. Ob das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgerichte sich nach 
den für dieses bestehenden Vorschriften oder nach dem Gesetze vom 8. April 1847 zu 
richten habe, ist streitig. — Die übrigen Bestimmungen des angeführten Gesetzes 
beanspruchen nur geringeres Interesse. — Ueber den Einfluß der Reichsjustizgesetze 
auf das Institut vgl. die Motive zu dem — von dem Abgeordnetenhause verwor
fenen — Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Konflikte bei gerichtlichen Verfol
gungen wegen Amts- und Diensthandlungen. Drucksachen des Herrenhauses, Sitzungs
periode 1878/79, Nr. 9. — Nach § 6 des Gesetzes vom 20. Februar 1854 findet 
dasselbe auch Anwendung, wenn Personen des Soldatenstandes wegen Handlungen, 
welche von ihnen bei Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung ihrer Dienst
verrichtungen vorgenommen sind, oder wegen Unterlassung ihrer Dienstverrichtungen 
bei anderen als Militärgerichten belangt werden. Die Vorentscheidung erfolgt durch 
das Militärjustizdepartement (den Kriegs- und Zustizminister) unter Mitwirkung dreier 
höherer Offiziere. Die betreffenden Bestimmungen, deren nähere Mittheilung wegen der 
Seltenheit des Falles ohne Interesse ist, sind durch § 11 EG. GVG. nicht berührt worden.

Exterritoria
lität
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diese Personen Staatsangehörige eines der Bundesstaaten, so sind sie 
nur insofern von der inländischen Gerichtsbarkeit befreit, als der Staat, 
dem sie angehören, sich der Gerichtsbarkeit über sie begeben hat.

Die Chefs und Mitglieder der bei einem Bundesstaate beglaubigten 
Missionen sind der Gerichtsbarkeit dieses Staates nicht unterworfen. 
Dasselbe gilt von den Mitgliedern des Bundesraths, welche nicht von 
demjenigen Staate abgeordnet sind, in dessen Gebiete der Bundesrath 
seinen Sitz hat.

§ 19.
(§ 19 ©58®.)

Auf die Familienglieder, das Geschäftspersonal der im § 18 [§ 18] 
erwähnten Personen und auf solche Bedienstete derselben, welche nicht 
Deutsche sind, finden die vorstehenden Bestimmungen Anwendung.

§ 20.
(§ 20 ©58®.)

Durch die Bestimmungen der §§ 18, 19 [§§ 18, 19] werden die 
Vorschriften über den ausschließlich dinglichen Gerichtsstand in bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten'0) nicht berührt.

§ 21.
(§ 21 ©VG.)

Die im Deutschen Reiche angestellten Konsuln sind der inländischen 
Gerichtsbarkeit unterworfen, sofern nicht in Verträgen des Deutschen 
Reichs mit anderen Mächten Vereinbarungen über die Befreiung der 
Konsuln von der inländischen Gerichtsbarkeit getroffen sind.")

Dritter Titel.
Verfassung der Amtsgerichte insbesondere.

§ 22.
(§ 21 AG. ©VG.)

Einrichtung. Die Sitze und Bezirke der Amtsgerichte werden durch Königliche 
Verordnung bestimmt.')

>0) § 25 CPO. [§ 103].
") Derartige Befreiungen sind bezüglich der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen Rechts

streitigkeiten in den neueren Konsularverträgen nicht enthalten.
') a. Verordnung, betreffend die Errichtung der Amtsgerichte, vom 26. Zuli 1878 

(GS. S. 275).
b. Verordnung, betreffend die Bildung der Amtsgerichtsbezirke, vom 5. Zuli 

1879 (GS. S. 393).
Vgl. Verordnung, betreffend die Berichtigung der Bezirke einiger Amtsgerichte, 

vom 1. Oktober 1879 (GS. S. 615); Verordnung, betreffend die Abänderung und 
Berichtigung der unter a. und b. angeführten Verordnungen, vom 10. November 1879 
(GS. S. 627), vom 26. Februar 1880 (GS. S. 84).
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Dieselben können nach dem 1. Oktober 1882 nur durch Gesetz ver
ändert werden.

Veränderungen solcher Gemeinde- oder Gutsbezirksgrenzen, welche 
zugleich die Grenzen von Amtsgerichtsbezirken bilden, ziehen von selbst 
die Veränderung der letzteren Grenzen nach sich.

§ 23.
(§ 22 AG. GVG.)

Die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Gerichtssitzes kann 
durch den Zustizminister angeordnet werden?)

§24.
(§ 22 Abs. 1 GVG.)

Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor.
§ 25.*

(§ 22 Abs. 2 Satz 1 GVG., § 79 AG. GVG.)
Zst ein Amtsgericht mit mehreren Richtern besetzt, so ist die Auf

sicht über die bei demselben angestellten oder beschäftigten nicht richter
lichen Beamten durch den Zustizminister einem der Richter zu übertragen?)

§ 26.*
(§ 22 Abs. 2 Satz 2 GVG.)

Bei den mit mehreren Richtern besetzten Amtsgerichten erledigt jeder 
Amtsrichter die ihm obliegenden Geschäfte als Einzelrichter.

§ 27.
(§ 23 AG. GVG.)

Bei den mit mehrereil Richtern besetzten Amtsgerichten werden die 
Geschäfte nach örtlich abgegrenzten Bezirken oder, wenn das Interesse der 
Rechtspflege dies erfordert, nach Gattungen oder nach Gattungen und 
Bezirken vertheilt. Die Vertheilung erfolgt durch das Präsidium des 
Landgerichts im Voraus auf die Dauer eines Geschäftsjahres nach den 
von dem Zustizminister festgestellten Grundsätzen?)

2) Allgemeine Anordnungen in dieser Hinsicht sind nicht ergangen, vielmehr ist 
die Angelegenheit durch spezielle, ungedruckte Erlasse des Zustizministers provinziell geregelt.

3) Der Inhalt dieses Aufsichtsrechts liegt außerhalb des Rahmens des vor
liegenden Werkes. Vgl. Jahrb. der Preuß. Gerichtsverf., XIV. Zahrg., 1879, S. 61 f. 93.

4) Vgl. allgemeine Verfügung vom 21. Juli 1879 (JMBl. S. 198), insbes. Nr. II: 
Bei den mit zwei Richtern besetzten Amtsgerichten sind die Geschäfte, sofern nicht 
ausnahmsweise nach Lage der konkreten Verhältnisse eine Vertheilung nach Gattungen 
oder nach Gattungen und Bezirken (vgl. S. 212) im Interesse der Rechtspflege erfor
derlich ist, nach örtlich abgegrenzten Bezirken zu vertheilen.

Hinsichtlich der mit drei Richtern besetzten Amtsgerichte ist in jedem einzelnen 
Falle besonders zu erwägen, welche Art der Geschästsvertheilung dem Interesse der 
Rechtspflege am meisten entspricht.

Bei den mit vier oder mehr Richtern besetzten Amtsgerichten sind die Geschäfte 
in der Regel nach Gattungen zu vertheilen.
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Die Gültigkeit der Handlung eines Amtsrichters wird dadurch nicht 
berührt, daß die Handlung nach der Geschästsvertheilung von einem 
der anderen Amtsrichter vorzunehmen gewesen wäre.

§ 28.*
(§ 24 Abs. 1, 2 AG. GVG.)

Mehrere Richter desselben Amtsgerichts vertreten sich wechselseitig 
in der durch das Präsidium des Landgerichts im Voraus bestimmten 
Reihenfolge.

Die Vertretung der Amtsrichter durch Richter benachbarter Amts
gerichte kann von der Justizverwaltung im Voraus angeordnet werden. 
Eine solche Anordnung muß erfolgen bei Amtsgerichten, welche nur 
mit einem Richter besetzt sind. Diese Vertretung erstreckt sich nicht auf 
den Fall der rechtlichen Verhinderung eines Richters in Angelegenheiten, 
auf welche der § 36 der Deutschen Civilprozeßordnung [§ 114] An
wendung findet?)

§ 29.
(§ 23 GBG.)

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte umfaßt in bürgerlichen Rechts- 
sts»dlMt.»)streitigkeiten, soweit dieselben nicht ohne Rücksicht auf den Werth des 

Streitgegenstandes den Landgerichten zugewiesen sind:
1. Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche, deren Gegen

stand an Geld oder Geldeswerth die Summe von dreihundert 
Mark nicht übersteigt;')

2. ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstandes:
Streitigkeiten zwischen Vermietern und Miethem von Wohnungs

und anderen Räumen wegen Ueberlassung, Benutzung und Räu
mung derselben, sowie wegen Zurückhaltung der vom Miether 
in die Miethsräume eingebrachten Sachen;6 * 8)

Streitigkeiten zwischen Dienstherrschaft und Gesinde, zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitern hinsichtlich des Dienst- und Arbeits
verhältnisses, sowie die im § 1089) der Gewerbeordnung bezeich-

6) Die näheren Vorschriften betreffs der Vertretung der Amtsrichter durch Richter 
benachbarter Amtsgerichte enthält die allgemeine Verfügung vom 10. September 1879 
(JMBl. S. 340). Die Anordnungen finden nur bei den mit einem Richter besetzten 
Amtsgerichtm statt; sie erfolgen durch den Oberlandesgerichtspräsidenten.

6) Eine Uebersicht der gesammten Zuständigkeit der Amtsgerichte s. in dem 
in Anm. 3 zu [§ 13] angeführten Jahrbuche S. 11 ff.

’) Vgl. § 2 verb. mit §§ 3 bis 9 CPO. [§§ 82 bis 89]. 
e) Diese Sachen sind Feriensachen § 202 Nr. 4 CPO. [§ 79 Nr. 3].
•) Nach der Fassung des Gesetzes vom 17. Juli 1878 (RGBl. S. 199) jetzt 

§ 120. a. Es sind dies: Streitigkeiten der selbstständigen Gewerbetreibenden mit
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neten Streitigkeiten, insofern dieselben während der Dauer des 
Dienst-, Arbeits- oder Lehrverhältniffes entstehen;

Streitigkeiten zwischen Reisenden und Wirthen, Fuhrleuten, 
Schiffern, Flößern oder Auswanderungsexpedienten in den Ein
schiffungshäfen, welche über Wirthszechen, Fuhrlohn, Ueberfahrts- 
gelder, Beförderung der Reisenden und ihrer Habe und über Ver
lust und Beschädigung der letzteren, sowie Streitigkeiten zwischen 
Reisenden und Handwerkern, welche aus Anlaß der Reise ent
standen sind;

Streitigkeiten wegen Viehmängel;
Streitigkeiten wegen Wildschadens;
Ansprüche aus einem außerehelichen Beischlaf;
das Aufgebotsverfahren.

§ 30.
(§ 70 Abs. 2 @58®.)

Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den Werth des Streit
gegenstandes ausschließlich zuständig:

1. für die Ansprüche, welche auf Grund des Gesetzes vom 1. Zuni 1870 
über die Abgaben von der Flößerei'") oder auf Grund des 
Gesetzes über die Rechtsverhältniffe der Reichsbeamten vom 
31. März 1873 ") gegen den Reichsfiskus erhoben werden;

2. für die Ansprüche gegen Reichsbeamte wegen Ueberschreitung 
ihrer amtlichen Befugnisse oder wegen pflichtwidriger Unterlassung 
von Amtshandlungen.

§ 31/
(§ 39 AG. GVG.)

Die Landgerichte sind ferner ohne Rücksicht auf den Werth des 
Streitgegenstandes ausschließlich zuständig:

1. für die Ansprüche der Staatsbeamten gegen den Landesfiskus 
aus ihrem Dienstverhältnisse;

2. für die Ansprüche gegen den Landesfiskus wegen Verschuldung 
von Staatsbeamten;

3. für die Ansprüche gegen öffentliche Beamte wegen Ueberschreitung 
ihrer amtlichen Befugnisse oder wegen pflichtwidriger Unterlassung 
von Amtshandlungen;

4. für die Ansprüche gegen den Landesfiskus in Betreff der Ver
pflichtung zur Entrichtung einer Erbschaftssteuer, eines Werth-

ihren Arbeitem, die auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeits- 
verhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen aus demselben, auf die Ertheilung oder 
den Inhalt der Arbeitsbücher oder Zeugnisse sich beziehen.

>°) RGBl. S. 312. ") RGBl. S. 61.
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stempele ober eines nicht nach dem Betrage des Gegenstandes zu 
bemessenden Vertragsstempels.

Die Vorschriften über die Voraussetzungen der Zulässtgkeit des 
Rechtsweges für diese Ansprüche bleiben unberührt.'* 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

§ 32.*
(§ 24 GVG.)

Zin übrigen wird die Zuständigkeit und der Geschäftskreis der 
Amtsgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durch die Vorschriften 
des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Civilprozeßordnung bestimmt.13)

Vierter Titel.')

Gerichtsschreiber.3)

") Die Zulässigkeit der Begründung der ausschließlichen Zuständigkeit der Land
gerichte nach [§ 31] im Wege der L and es gesetzgebung beruht auf § 70 Abs. 3 GVG.

13) Es sind hervorzuheben die Zuständigkeit des Amtsgerichts in folgenden An
gelegenheiten:

1. Rechtshülfe § 158 GVG. [§ 44];
2. Verfahren zur Sicherung des Beweises § 448 CPO. [§ 519];
3. Sühneversuch vor Erhebung der Klage § 471 CPO. [§ 348];
4. Sühneversuch in Ehesachen § 571 CPO. [§ 575];
5. Entmündigungssachen §§ 593, 616, 621, 625 CPO. [§§ 579, 592, 597, 601];
6. Mahnverfahren § 628 CPO. [§ 604];
7. Thätigkeit als Vollstreckungsgericht §§ 684, 685, 688 Abs. 2, 699; §§ 729, 

747, 752, 755, 759, 780 CPO. [§ 659, und Anm. 46 dazu];
8. Anordnung des Arrestes § 799 CPO. [§ 877];
9. Erlaß einstweiliger Verfügungen § 820 CPO. [§ 898].

*) Die Vorschriften über die Staatsanwaltschaft sind für die Thätigkeit 
der Amtsgerichte in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nur von untergeordneter Be
deutung; zudem ist in Ehesachen und in Entmündigungssachen nur die Staats
anwaltschaft bei dem Land gerichte zur Mitwirkung berufen (§§ 569, 595 Abs. 2 CPO.).

2) Zum Geschäftskreise der Gerichtsschreiber in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten 
gehören — abgesehen vom Bureau- und Registraturdienste und den Geschäftm be
züglich des Kosten- und Rechnungswesens —:

a) die Protokollführung (§§ 149, 151 CPO.);
b) die selbständige Aufnahme von Protokollen bei Gesuchen, Anträgen u. dgl. 

(§§ 44, 98, 109, 225, 346, 351, 367, 371, 448, 457, 462, 463, 532, 800, 
815, 824 CPO.) ;

c) Mitwirkung bei Zustellungen (§§ 152 bis 155, 173, 179, 187 CPO.);
d) Entgegennahme von Schriftstücken (§ 193 CPO.);
e) Mitwirkung bei der Feststellung der Urtheilsverkündung und die Ertheilung 

von Ausfertigungen der Urtheile und Beschlüsse (§§ 286 bis 288 CPO.);
f) der Verkehr mit dem ersuchten Gericht und dem Gericht höherer Instanz 

(§§ 327, 506 CPO.);
g) die Ertheilung von vollstreckbaren Ausfertigungen und von Zeugnissen über 

die Rechtskraft (§§ 646, 662, 663 CPO.);
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§ 33.
(§ 154 Satz 1 GVG.)

Bei jedem Gerichte wird eine Gerichtsschreiberei eingerichtet.
§ 34.

(§ 68 AG. GVG.)
Die Dienstverhältnisse der Gerichtsschreiber werden durch Gesetz, 

die Geschäftsverhältniffe derselben durch den Zustizminister bestimmt* * 3)

§ 35.
(§ 4 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend die Dienstverhältnisse der Gerichtsschreiber 

vom 3. März 1879.4)
Neben den Gerichtsschreibern können Gerichtsschreibergehülfen er

nannt werden.

h) Vermittelung der Rechtshülfe (§ 162 GVG).
Vgl. auch über die Dienstobliegenheiten der Gerichtsschreiber im allgemeinen § 4 

Gesch. O. in Anl. B.
8) Ueber die Geschäftsverhältnisse vgl.:

a) Geschäftsordnung für die Gerichtsschreibereien der Amtsgerichte vom 1. August 
1879 (Anl. I zum JMBl. Nr. 32 — unten abgedruckt als Anl. A.) und dazu 
allg. Verf. vom 3. August 1879 (JMBl. S. 230);

b) Bestimmungen über die Beschaffung des Schreibwerks bei den Justizbehörden 
vom 4. September 1879 (JMBl. S. 309), und allgemeine Verfügung von dem
selben Tage (JMBl. S. 308), beide geändert durch allgem. Verf. vom 
29. September 1879 (JMBl. S. 391).

4) GS. S. 99. — Zur Ausführung dieses Gesetzes ist die allgemeine Verfügung 
vom 5. September 1879, betreffend den Vorbereitungsdienst, die Prüfung und die 
Anstellung der Gerichtsschreiber (JMBl. S. 317) ergangen. — Die Vorschriften über 
die Befähigung zum Amte des Gerichtsschreibers bezw. Gerichtsschreibergehülfen 
(§§ 1 bis 3, 4 Abs. 2, 3 des Ges.; §§ 1 bis 16, 18 bis 21 der allg. Verf.) haben 
kein näheres Interesse. Bemerkt mag nur werden:

a. Innerhalb des Vorbereitungsdienstes für die Gerichtsschreiberprüfung, bei 
dessen Antritt der Justizanwärter nach den für Staatsbeamte bestehenden Vorschriften 
eidlich verpflichtet wird, ist der Anwärter mindestens ein Jahr bei einem Amtsgerichte 
(und dann drei Monate bei einem Gerichtsvollzieher) zu beschäftigen; der Vor
bereitungsdienst soll alle Zweige des Gerichtsschreiberdienstes, insbesondere auch die 
Beschäftigung mit dem Kostenwesen, mit Rechnungsarbeiten und den vorkommenden 
Justizverwaltungssachen umfassen. Den Vorständen der Gerichte liegt die allgemeine 
Leitung des Vorbereitungsdienstes ob. Sie haben die Dauer und Reihenfolge der 
einzelnen Abschnitte des Vorbereitungsdienstes innerhalb des Zeitraums, für welchen 
der Anwärter der betreffenden Behörde überwiesen ist, festzusetzen und die Gerichts
schreiber (Gerichtsvollzieher) zu bestimmen, unter deren besonderer Leitung der An
wärter beschäftigt werden soll. Ueber den Erfolg des Vorbereitungsdienstes haben 
die Vorstände der Gerichte, bei welchen der Anwärter beschäftigt wurde, nach An
hörung des mit der besonderen Leitung des Vorbereitungsdienstes beauftragten Be
amten ein Zeugniß auszustellen und dasselbe der Anstellungsbehörde vorzulegen.

b. Der Gerichtsschreibergehülfenprüfung muß ein mindestens sechsmonatiger
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§ 36.*
(§ 5 des angef. Gesetzes, verb. m. § 1 Nr. 1, 3.)

Die Gerichtsschreibergehülfen sind zur Wahrnehmung der Gerichts
schreibergeschäfte befähigt.

Zur Erlheilung von vollstreckbaren Ausfertigungen und von Zeug
nissen, welche sich auf die Rechtskraft der Urtheile beziehen, sollen jedoch 
nur diejenigen verwendet werden, welche daß einundzwanzigste Lebens
jahr vollendet und die Gerichtsschreiberprüfung bestanden haben.

§ 37.
(§ 6 des angef. Ges.)

Die Gerichtsschreiber und Gerichtsschreibergehülfen werden von dem 
Zustizminister ernannt.

Derselbe kann die Ernennungsbefugniß den Vorständen der Pro
vinzialjustizbehörden übertragen?)

§38.
(§ 7 des angef. Ges.)

Die Gerichtsschreiber und Gerichtsschreibergehülfen werden gegen 
festes Gehalt auf Lebenszeit angestellt. Die Anstellung der Gerichts
schreibergehülfen kann auch gegen Diäten auf Kündigung erfolgen.^)

§39.
(§ 8 des angef. Ges.)

Die Gerichtsschreiber bei den Amtsgerichten sind verpflichtet, auf 
Verlangen der Zustizverwaltung, gegen eine von derselben festzusetzende 
Entschädigung

1) die bei Beschaffung des Schreibwerks erforderlichen Hülfskräfte 
zu stellen und die Bestreitung der mit dem Schreibwerk verbun
denen sächlichen Kosten zu übernehmen,

Vorbereitungsdienst vorangehen. Während dieses Zeitraums ist der Anwärter drei 
Monate bei einem Amtsgericht zu beschäftigen. Der Vorbereitungsdienst ist in der 
Weise zu leiten, daß der Anwärter Gelegenheit erhält, sich für die den Gegenstand 
der Gerichtsschreibergehülfenprüfung bildenden Zweige des Gerichtsschreiberdienstes 
(Aufnahme von Gesuchen zu Protokoll des Gerichtsschreibers, Protokollführung bei 
den gerichtlichen Verhandlungen, leichtere Zweige des Gerichtsschreiberdienstes, insbe
sondere Registraturdienst sowie Anfertigung einfacher Kostenliquidationen und einfacher 
Rechnungsarbeiten) auszubilden. Zm übrigen finden die zu a. mitgetheilten Vor
schriften Anwendung.

5) Vgl. die angef. allgem. Vers. vom 5. Sept. 1879 § 17: Die Gerichtsschreiber 
werden von dem Präsidenten des Oberlandesgerichts in Gemeinschaft mit dem Ober
staatsanwalt ernannt. — § 22: Die Gerichtsschreibergehülfen werden von der in 
§ 17 bezeichneten Behörde ernannt.

5») Die Gerichtsschreiber führen den Amtstitel „Sekretär", und die gegen festes 
Gehalt auf Lebenszeit angestellten Gerichtsschreibergehülfen den Amtstitel „Assistenten". 
Allg. Vers. vom 12. Dezember 1879 (ZMBl. S. 471).
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2) die erforderlichen Hülfskräfte für die Bureaugeschäfte zu stellen.
Die von den Gerichtsschreibern angenommenen Personen gelten als 

bereu Privatgehülfen und sind zur selbstständigen Thätigkeit int Gerichts
schreiberdienst nicht befugt?)

§ 40.
(§ 9 des angef. Ges.)

Die Vorschriften über die Befähigung zur einstweiligen Wahr
nehmung der Gerichtsschreibergeschäfte werden, vorbehaltlich der Vor
schrift int § 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 6. Mai 18696 7 8) sowie der 
nachstehenden Bestimmungen, von dem Zustizminister erlassen?)

Für einzelne dringende Geschäfte kann die Vertretung eines be-

6) Vgl. §§ 26 bis 34 der Besümmungen vom 5. Sept. 1879 (ZMBl. S. 317), 
vb. mit der allgem. Vers. vom 3. Okt. 1879 (ZMBl. S. 400). — Die in Nr. 1 des 
Textes bezeichnete Verpflichtung ist bis auf weiteres nur den Gerichtsschreibern bei 
den mit einem oder zwei Richtern besetzten Amtsgerichten auferlegt. Ausnahmen 
nach beiden Richtungen sind statthaft. — Die zu Nr. 2 des Textes bezeichnete Ver
pflichtung kann von den Oberlandesgerichtspräsidenten dem Gerichtsschreiber bei solchen 
mit einem Richter besetzten Amtsgerichten, bei welchen neben dem Gerichtsschreiber 
weder ein Gerichtsschreibergehülfe angestellt ist noch Hülfskräfte für den Gerichtsschreiber
dienst gewährt werden, der Umfang der Geschäfte jedoch so groß ist, daß deren Er
ledigung bei normaler Thätigkeit des Gerichtsschreibers von demselben nicht allein 
gefordert werden kann, gegen eine Entschädigung von jährlich 300 bis 600 Mark auf
erlegt werden. — Die näheren Modalitäten s. in Nr. II, III der allg. Vers. vom 
4. September 1879 (ZMBl. S. 308).

0 abgedruckt in Anm. 2 zu 8 2 unter Buchst, a.
8) Allg. Vers. vom 5. September 1879 (ZMBl. S. 317) §23: Im Falle einer 

erforderlichen Aushülfe oder Stellvertretung können mit der einstweiligen Wahr
nehmung der Gerichtsschreibergeschäste beauftragt werden:

Personen, welche zu Gerichtsschreibern oder zu Gerichtsschreibergehülfen ernannt 
werden können, sowie Personen, welche die Gerichtsschreiberprüfung oder die 
Gerichtsschreibergehülfenprüfung bestanden haben.

Zn Ermangelung der vorstehend bezeichneten Personen können beauftragt werden: 
Personen, welche im Vorbereitungsdienst für die Gerichtsschreiber- oder Gerichts
schreibergehülfenprüfung mindestens drei Monate beschäftigt worden sind, sowie 
Personen, welche auf der Gerichtsschreiberei seit mindestens sechs Monaten als 
Kanzlisten, Lohnschreiber oder Privatgehülfen beschäftigt worden sind.

Die auf Grund der Vorschrift des zweiten Absatzes beauftragten Personen sollen 
zu den im § 5 Absatz 2 des Gesetzes vom 3. März 1879 [§ 36 Abs. 2] bezeichneten 
Geschäften nicht verwendet werden.

Die Vorschriften des § 9 Absatz 2 des Gesetzes vom 3. März 1879 [§ 40 Abs. 2] 
werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

§ 24: Zur Ertheilung des Auftrags ist jeder Vorstand des Gerichts hinsichtlich 
der seiner Aufsicht unterstellten Personen ermächtigt. Soll für die einstweilige Wahr
nehmung des Gerichtsschreiberdienstes eine Entschädigung bewilligt werden, so kann 
der Auftrag nur von der Anstellungsbehörde ertheilt werden.

LierhauS, Amtsgerichtsordnung. 2
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hinderten Gerichtsschreibers durch eine jede von dem Richter berufene 
Person erfolgen.

Die Gerichtsschreibergeschäfte dürfen in jedem Falle nur von Per
sonen wahrgenommen werden, welche den allgemeinen Diensteid geleistet 
haben oder dahin beeidigt sind, daß sie die Pflichten eines Gerichts
schreibers getreulich erfüllen wollen.

Fünfter Titel.

Zustellungs- und Vollstreckungsbeamte.

§ 41.*
(§• 155 ©SB©., § 73 AG. GVG.)

Die Dienst-') und Geschäftsverhältnisse* 2 3) der mit den Zustellungen, 
Ladungen und Vollstreckungen zu betrauenden Beamten (Gerichtsvoll
zieher) werden durch den Zustizminister bestimmt.")

§ 42.*
(§ 156 ©VG.)

Der Gerichtsvollzieher ist von der Ausübung seines Amtes in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten kraft Gesetzes ausgeschlossen

1) wenn er selbst Partei oder gesetzlicher Vertreter einer Partei ist, 
oder zu einer Partei in dem Verhältnisse eines Mitberechtigten, 
Mitverpflichteten oder Schadensersatzpflichtigen steht;

2) wenn seine Ehefrau Partei ist, auch wenn die Ehe nicht mehr 
besteht;

3) wenn eine Person Partei ist, mit welcher er in gerader Linie 
verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden, in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten 
Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht.4)

’) Gerichtsvollzieherordnung vom 14. Juli 1879 (Anlage zum JMBl. Nr. 30) 
ob. m. der allg. Verf. von demselben Tage (JMBl. S. 194), unten abgedruckt als 
Anlage B.

2) ©eschäftsanweisung für die Gerichtsvollzieher, vom 24. Juli 1879 (Anlage 
zum JMBl. S. 31) vb. m. der allg. Verf. von demselben Tage (JMBl. S. 206), 
unten abgedruckt als Anlage C.

3) Die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher ist in dem Anhange mit berück
sichtigt, vgl. §§ 1038 ff.

4) Vgl. §§ 3, 4 GAGV. fAnl. C].



Sechster Mel.

Rechtshilfe.

§ 43.*
(§ 157 GVG.)

Die Gerichte haben sich in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Rechts- R-chwhülse. 
hülfe zu leisten.

§ 44.
(§ 158 GVG.)

Das Ersuchen um Rechtshülfe ist an das Amtsgericht zn richten, 
in besten Bezirke die Amtshandlung vorgenommen werden soll.')

§ 45.
(§ 159 GVG.)

Das Ersuchen darf nicht abgelehnt werden.
Das Ersuchen eines nicht im Znstanzenzuge vorgesetzten Gerichts ist 

jedoch abzulehnen, wenn dem ersuchten Gerichte die örtliche Zuständigkeit 
inangelt oder die vorzunehmende Handlung nach dem Rechte des er
suchten Gerichts verboten ist.

§ 46.
(§ 160 GVG.)

Wird das Ersuchen abgelehnt, oder wird der Vorschrift des § 159 
Abs. 2 [§ 45] zuwider dem Ersuchen stattgegeben, so entscheidet das 
Oberlandesgericht, zu besten Bezirke das ersuchte Gericht gehört. Eine 
Anfechtung dieser Entscheidung findet nur statt, wenn dieselbe die 
Rechtshülfe für unzulässig erklärt, und das ersuchende und das ersuchte 
Gericht den Bezirken verschiedener Oberlandesgerichte angehören. Ueber 
die Beschwerde entscheidet das Reichsgericht.

Die Entscheidungen erfolgen auf Antrag der Betheiligten oder des 
ersuchenden Gerichts ohne vorgängige mündliche Verhandlung.

§ 47.
(§ 161 GVG.)

Die Herbeiführung der zum Zwecke von Vollstreckungen, Ladungen semrtung 
und Zustellungen erforderlichen Handlungen erfolgt nach Vorschrift ber”0gnj^“”n 
Prozeßordnungen ohne Rücksicht darauf, ob die Handlungen in dem Naqiuch-n 
Bundesstaate, welchem das Prozeßgericht angehört oder in einem anderen 
Bundesstaate vorzunehmen sind.

i) Ueber die geschäftliche Behandlung der Rechtshülfesachen vgl. § 11 Gesch.O. 
jAnl. A.].
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§. 48.
(§ 162 ©SB©.)

Gerichte, Staatsanwaltschaften und Gerichtsschreiber können wegen 
Ertheilung eines Auftrages an einen Gerichtsvollzieher die Mitwirkung 
des Gerichtsschreibers des Amtsgerichts in Anspruch nehmen, in dessen 
Bezirke der Auftrag ausgeführt werden soll. Der von dem Gerichts
schreiber beauftragte Gerichtsvollzieher gilt als unmittelbar beauftragt.2)

§ 49.'
(§ 165 ©SB©.)

jtoften der Zm Falle der Rechtshülfe unter den Behörden verschiedener Bundes- 
Rechtshülse. stallten werden Kosten der Nechtshülfe von der ersuchenden Behörde 

nicht erstattet.2)
Zst eine zahlungspflichtige Partei vorhanden, so sind die Kosten 

von derselben durch die ersuchende Behörde einzuziehen und der ein
gezogene Betrag der ersuchten Behörde zu übersenden.

Stempel-, Einregistirungsgebühren oder andere öffentliche Abgaben, 
welchen die von der ersuchenden Behörde übersendeten Schriftstücke 
(Urkunden, Protokolle) nach dem Rechte der ersuchten Behörde unter
liegen, bleiben außer Ansatz.

§ 50.
(§ 166 ©SB©.)

Für die Höhe der den geladenen Zeugen und Sachverständigen ge
bührenden Beträge sind die Bestimmungen maßgebend, welche bei dem 
Gerichte gelten, vor welches die Ladung erfolgt.

Sind die Beträge nach dem Rechte des Aufenthaltsortes der geladenen 
Personen höher, so können die höheren Beträge gefordert werden.

Bei weiterer Entfernung des Aufenthaltsorts der geladenen Personen 
ist denselben auf Antrag ein Vorschuß zu bewilligen.*)

§ 51.
(§ 167 ©SB©.)

Ein Gericht darf Amtshandlungen außerhalb seines Bezirks ohne
Vornahme

vonHandlun-
2) Dgl- § 11 Abs. 2, § 19 Abs. 3, ©esch.O. [Sänt. A.] 

richtsbezirks 3) Die einzige Ausnahme — die Baaren Auslagen, welche durch eine Ablieferung 
ohne Nach- oder Strafvollstreckung entstehen, sind der ersuchten Behörde von der ersuchenden zu 
Nechtshülfe^ erstatten — hat für den Civilprozeß keine Bedeutung.

4) Nachdem durch die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 
30. Juni 1878 (RGBl. S. 173) [§§ 1063 ff.] in den vor die ordentlichen Gerichte 
gehörigen Rechtssachen, auf welche die CPO. Anwendung findet, die Zeugen- und 
Sachverständigengebühren einheitlich für das Deutsche Reich bestimmt sind, beschränkt 
sich die Bedeutung des im Text wiedergegebenen Prinzips auf den Fall des § 13 
Abs. 1 der Gebührenordnung [§ 1075].
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Zustimmung des Amtsgerichts des Orts nur vornehmen, wenn Gefahr 
im Verzüge obwaltet. In diesem Falle ist dem Amtsgerichte des Orts 
Anzeige zu machen.

§ 52.
(§ 169 GVG.)

Die in einem Bundesstaate bestehenden Vorschriften über die Mit- Muh-iiu», 
theilung von Akten einer öffentlichen Behörde an ein Gericht dieses eon s“ten' 
Bundesstaats kommen auch dann zur Anwendung, wenn das ersuchende 
Gericht einem andern Bundesstaate angehört.

Siebenter Titel.
Oeffentlichkeit und Sitzungspolizei.

§ 53.
(§ 170 GVG.)

Die Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte, einschließlich der 
Verkündung der Urtheile und Beschlüsse deffelben, erfolgt öffentlich. !eit'

§ 54.
(§ 172 Abs. 2 GVG.)')

Das Verfahren wegen Entmündigung oder Wiederaufhebung der 
Entmündigung (§§ 593 bis 604, 616 bis 619 CPO.) [§§ 579 bis 590,
592 bis 595] ist nicht öffentlich.

§ 55.
(§ 173 GVG.)

Zn allen Sachen kann durch das Gericht für die Verhandlung oder 
für einen Theil derselben die Oeffentlichkeit ausgeschloffen werden, wenn 
sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit be
sorgen läßt.

§ 56.
(§ 174 GVG.)

Die Verkündung des Urtheils erfolgt in jedem Falle öffentlich.
§ 57.

(§. 175 GVG.)
Ueber die Ausschließung der Oeffentlichkeit wird in nicht öffentlicher 

Sitzung verhandelt.
Der Beschluß, welcher die Oeffentlichkeit ausschließt, muß öffentlich 

verkündet werden.

') § 171 GVG. bezieht sich auf Ehesachen, § 172 Abs. 1 auf das auf die Klage 
wegen Anfechtung oder Wiederaufhebung der Entmündigung einer Person wegen 
Geisteskrankheit eingeleitete Verfahren. Beide Gattungen von bürgerlichen Rechts
streitigkeiten gehören nicht zur Zuständigkeit der Amtsgerichte, die bezeichneten Vor
schriften sind daher für dies Werk ohne Bedeutung.



Amtstracht

Sitzungs
polizei.

§ 58.
(§ 176 GBG.)

Der Zutritt zu öffentlichen Verhandlungen kann unerwachsenen und 
solchen Personen versagt werden, welche sich nicht im Besitze der bürger
lichen Ehrenrechte befinden, oder welche in einer der Würde des Gerichts 
nicht entsprechenden Weise erscheinen.

Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der Zutritt einzelnen Per
sonen von dem Vorsitzenden gestattet werden.

§ 59.*
(§ 89 AG. GBG.)

Richter und Gerichtsschreiber tragen in den öffentlichen Sitzungen 
eine von dem Zustizminister zu bestimmende Amtstracht.2)

§ 60.
(§ 177 GVG.)

Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung liegt dem Vor
sitzenden 3) ob.

§ 61.*
(§ 178 GVG.)

Parteien, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht 
betheiligte Personen, welche den zur Aufrechthaltung der Ordnung 
erlassenen Befehlen nicht gehorchen, können auf Beschluß des Gerichts 
aus dem Sitzungszimmer entfernt4), auch zur Haft abgeführt und 
während einer in dem Beschlusse zu bestimmenden Zeit, welche vierund - 
zwanzig Stunden nicht übersteigen darf, festgehalten werden.

§ 62.*
(§ 179 GVG.)

Das Gericht kann gegen Parteien, Zeugen, Sachverständige oder 
bei der Verhandlung nicht betheiligte Personen, welche sich in der Sitzung 
einer Ungebühr schuldig machen, vorbehaltlich der strafgerichtlichen Ver
folgung, eine Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mark oder bis zu drei 
Tagen Haft festsetzen und sofort vollstrecken taffen.

§ 63.*
(§ 180 GVG.)

Das Gericht kann gegen einen bei der Verhandlung betheiligten

2) Dieselbe besteht aus einem schwarzen Gewände, weißer Halsbinde und schwar
zem Baret. Allerh. Ordre vom 4. Juli 1879, Allgem. Verf. vom 12. Juli 1879 
(JMBl. S. 172 — Berichtigung a. a. O. S. 204).

3) Diesem steht selbstverständlich der Einzelrichter in öffentlicher Sitzung gleich.
4) Ist eine bei der Verhandlung betheiligte Person zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung von dem Orte der Verhandlung entfernt worden, so kann auf Antrag gegen 
sie in gleicher Weise verfahren werden, als wenn sie freiwillig sich entfernt hätte. 
(§ 144 Satz 1 CPO. [§ 222].)
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Rechtsanwalt, der sich in der Sitzung einer Ungebühr schuldig macht, 
vorbehaltlich der strafgerichtlichen oder disziplinären Verfolgung, eine 
Ordnungsstrafe bis zu einhundert Mark festsetzen.

§ 64.
(§ 181 ©58®.)

Die Vollstreckung der vorstehend bezeichneten Ordnungsstrafen hat 
der Vorsitzende unmittelbar zu veranlassen.

§ 65.
(§ 182 ©58©.)

Die in den §§ 177 bis 181 [§§ 60 bis 64] bezeichneten Befugnisse 
stehen auch einem einzelnen Richter bei der Vornahme von Amtshand
lungen außerhalb der Sitzung zu.

§ 66.*
(§ 183 ©25©.)

Zst in den Fällen der §§ 179, 180, 182 [§§ 62, 63, 65] eine 
Ordnungsstrafe festgesetzt, so findet binnen der Frist von einer Woche 
nach der Bekanntmachung der Entscheidung Beschwerde statt.

Die Beschwerde hat in dem Falle des § 179 [§ 62] keine auf
schiebende Wirkung, in den Fällen des § 180 und des § 182 [§§ 63 
und 65] aufschiebende Wirkung.* 1 2 * * 5)

Ueber die Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht.
§ 67.

(§ 184 ©SB©).
Zst eine Ordnungsstrafe wegen Ungebühr festgesetzt oder eine Person 

zur Haft abgeführt, oder eine bei der Verhandlung betheiligte Person 
entfernt worden, so ist der Beschluß des Gerichts und dessen Veran
lassung in das Protokoll aufzunehmen.

§ 68.
(§ 185 ©58©.)

Wird eine strafbare Handlung in der Sitzung begangen, so hat

6) d. h. die Beschwerde hat
1) keine aufschiebende Wirkung, wenn gegen Parteien, Zeugen, Sachverständige 

oder nicht betheiligte Personen wegen Ungebühr in derSitzung eine Ordnungs
strafe verhängt ist;

2) aufschiebende Wirkung,
a. wenn gegen Rechtsanwälte,
b. wenn wegen Ungebühr außerhalb der Sitzung 

eine Ordnungsstrafe verhängt ist.
Gegen die Entfernung aus dem Sitzungs- und Terminszimmer bezw. gegen die 

Abführung zur Haft wegen Ungehorsams gegen die zur Aufrechterhaltung der Ord
nung erlassenen Befehle findet, mögen sie in oder außerhalb der Sitzung angeordnet 
sein, überhaupt keine Beschwerde statt.
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das Gericht den Thatbestand festzustellen und der zuständigen Behörde 
das darüber aufgenommene Protokoll mitzutheilen. Zn geeigneten 
Fällen ist die vorläufige Festnahme des Thäters zu verfügen.

Achter Titel.
Gerichtssprache.

§ 69.
(§ 186 GVG.)

Gerichts- Die Gerichtssprache ist die deutsche.
,pta*e- § 70.

(§ 187 GVG.)
Verhandlung Wird unter Betheiligung von Personen verhandelt, welche der 

unkmidigm deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist ein Dolmetscher zuzuziehen. 
'Die Führung eines Nebenprotokolls in der fremden Sprache findet 
nicht statt; jedoch sollen Aussagen und Erklärungen in fremder 
Sprache, wenn und soweit der Richter dies mit Rücksicht auf die 
Wichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, auch in der fremden 
Sprache in das Protokoll oder in einer Anlage niedergeschrieben werden. 
Zn den dazu geeigneten Fällen soll dem Protokolle eine durch den 
Dolmetscher zu beglaubigende Uebersetzung beigefügt werden.

Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, wenn die 
betheiligten Personen sämmtlich der fremden Sprache mächtig sind.

§ 71.
(§ 188 GVG.)

Zur Verhandlung mit tauben oder stummen Personen ist, sofern 
nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt, eine Person als Dolmetscher 
zuzuziehen, mit deren Hülfe die Verständigung in anderer Weise er
folgen kann.

§ 72.
(§ 189 Ws. 1 GVG.)

Ob eine Partei, welche taub ist, bei der mündlichen Verhandlung 
der Vortrag zu gestatten sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen.

§ 73.
(§ 190 GVG.)

Personen, welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind, leisten 
Eide in der ihnen geläufigen Sprache.

§ 74.
(§ 191 GVG.)

Dolmetscher. Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten:
daß er treu und gewissenhaft übertragen werde.
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Ist der Dolmetscher für Uebertragungen der betreffenden Art im 
allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.

§ 75.
(§ 192 ©SS©.)

Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Gerichtsschreiber wahr
genommen werden. Einer besonderen Beeidigung bedarf es nicht.

§ 76.
(§ 193 ©33©.)

Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen über Ausschließung 
und Ablehnung der Sachverständigen entsprechende Anwendung. Die 
Entscheidung erfolgt durch das Gericht oder den Richter, von welchem 
der Dolmetscher zugezogen ist.

§ 77*
(§ 13 Abs. 2 @03.)

Dolmetscher erhalten Entschädigung als Sachverständige nach den 
Vorschriften der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige'), 
sofern nicht ihre Leistungen zu den Pflichten eines von ihnen versehenen 
Amtes gehören.

>) Vgl. unten [§§ 1065 ff.]

Neunter Titel.')
Gerichtsferie«.

§ 78.
(8 201 ©55®.)

Die Gerichtsferien beginnen am 15. Juli und endigen am 15. Sep
tember.

§ 79.*
(§ 202 ©35©.)

Während der Ferien werden nur in Feriensachen Termine abge
halten und Entscheidungen erlaffen.

Feriensachen sind
1) Arrestsachen und die eine einstweilige Verfügung betreffenden 

Sachen;
2) Meß- und Marktsachen 2);
3) Streitigkeiten zwischen Vermiethern und Miethern von Woh- 

nungs- und anderen Räumen wegen Ueberlaffung, Benutzung

*) Der 17. Titel des GVG., „Berathung und Abstimmung" ist für die Thätigkeit 
des Amtsgerichts in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten ohne Bedeutung, weil bei ihnen 
der Amtsrichter stets allein thätig wird.

2) Vgl. über den Begriff der Meß- und Marktsache, § 30 CPO. [§ 108.]



und Räumung derselben, sowie wegen Zurückhaltung der vom 
Miether in die Miethsräume eingebrachten Sachen;

4) Wechselsachen;
5) Bausachen, wenn über Fortsetzung eines angefangenen Baues 

gestritten wird.
Das Gericht kann auf Antrag auch andere Sachen, soweit sie be

sonderer Beschleunigung bedürfen, als Feriensachen bezeichnen. Die 
gleiche Befugniß hat vorbehaltlich der Entscheidung des Gerichts der 
Vorsitzende.

§ 80.*
(§ 204 GVG.)

Auf das Mahnverfahren und das Zwangsvollstreckungsverfahren 
sind die Ferien ohne Einfluß.

Die Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Deutschen Gerichts- 
verfaffungsgesetze vom 27. Januar 1877 (RGBl. S. 77) haben für 
den Gegenstand der AGO., die Thätigkeit der Amtsgerichte in bürger
lichen Rechtsstreitigkeiten, für welche keine besonderen Gerichte zugelaffen 
sind, keine Bedeutung.

3) Vgl. § 9 GA. GV. [Stnt. C.]
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Zweiter Theil.

Civilprozeßordnung.

Erstes Buch.
Allgemeine Gestimmnngen.

Erster Abschnitt.
Gerichte.

Erster Titel.
Sachliche Zuständigkeit der Gerichte.

§ 81.
(§ 1 CPO.)

Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird durch das Gesetz über Z«nsndig- 
die Gerichtsverfassung bestimmt. *) ,e,t"

§ 82.
(§ 2 CPO.)

Insoweit nach dem Gesetze über die Gerichtsverfassung die Zu- Werts d°z 
ständigkeit der Gerichte von dem Werthe des Streitgegenstandes ab- 
hängt, kommen die nachfolgenden Vorschriften zur Anwendung?)

§ 83.
(§ 3 CPO.)

Der Werth des Streitgegenstandes wird von dem Gerichte nach 
freiem Ermessen festgesetzt^); dasselbe kann eine beantragte Beweis-

*) Vgl. [§§ 29 bis 32] nebst den Anmerkungen zu diesen §§.
2) Dieselben kommen ferner zur Anwendung

a) bei der Feststellung des Gegenstandes der Verurtheilung § 649 Nr. 4 CPO.
[§ 625].

b. Bei der Werthsberechnung zum Zwecke der Gebührenerhebung § 9 GAG.
l§ 974].

3) In der Klageschrift soll der Werth des nicht in einem bestimmten bestehenden 
Streitgegenstände angegeben werden, wenn die Zuständigkeit des Gerichts von diesen:
Werthe abhängt (§ 230 Abs. 3 CPO. [§ 306]). Diese besondere Vorschrift ist durch 
§ 14 GKG. [§ 979] dahin erweitert, daß die Angabe bei jedem Antrage zu er
folgen hat, soweit der Werth nicht aus früheren Anträgen erhellte.



aufnähme sowie von Amiswegen die Einnahme des Augenscheins und 
die Begutachtung durch Sachverständige anordnen.*)

§ 84.
(§ 4 CPO.)

Für die Werthsberechnung ist der Zeitpunkt der Erhebung der 
Klage*4 * 6 * 8) entscheidend; Früchte, Nutzungen, Zinsen, Schäden und Kosten 
bleiben unberückstchtigt, wenn sie als Nebenforderungen gellend gemacht 
werden.5)

§ 85.
(§ 5 CPO.)

Mehrere in einer Klage geltend gemachte Ansprüche werden zusammen
gerechnet; eine Zusammenrechnung des Gegenstandes der Klage und 
der Widerklage °) findet nicht statt.')

§ 86.
(§ 6 CPO.)

Der Werth des Streitgegenstandes wird bestimmt 8): durch den 
Werth einer Sache, wenn deren Besitz, und durch den Betrag einer 
Forderung, wenn deren Sicherstellung oder ein Pfandrecht Gegenstand 
des Streits ist. Hat der Gegenstand des Pfandrechts einen geringeren 
Werth, so ist dieser maßgebend.

§ 87.
(§ 7 CPO.)

Der Werth einer Grunddienstbarkeit wird durch den Werth, welchen 
dieselbe für das herrschende Grundstück hat, und wenn der Betrag, um 
welchen sich der Werth des dienenden Grundstücks durch die Dienst
barkeit mindert, größer ist, durch diesen Betrag bestimmt.

§ 88.
(§ 8 CPO.)

Ist das Bestehen oder die Dauer eines Pacht- oder Miethverhältniffes 
streitig, so ist der Betrag des auf die gesammte streitige Zeit fallenden

4) Für das Verfahren werden besondere Gerichts- oder Rechtsanwaltsgebühren 
nicht erhoben soweit nicht eine Mschätzung nöthig wird. §§ 16, 17 GKG-; § 29 
Nr. 1 GORA. [§§ 981 f. 1108].

4») Darüber s. § .230 Abs. 1 CPO. [§ 306].
6) Ueber ihre Berechnung für den Gebührenansatz s. § 13 GKG. [§ 978].
“) Ueber den für die Werthsbemefsung des Gegenstandes der Widerklage maß

gebenden Zeitpunkt der Erhebung der letzteren § 254 CPO. [§ 333].
’) Anders unter gewissen Voraussetzungen bei der Werthsberechnung zum Zwecke 

des Gebührenansatzes § 11 GKG. [§ 976].
8) Bei nicht vermögensrechtlichen Ansprüchen hat eine Annahme des Werthes 

des Streitgegenstandes für die Bestimmung der Gerichtszuständigkeit keine Bedeutung, 
da diese für solche absolut geregelt ist; hinsichtlich des Gebührenansatzes in solchen 
Fällen s. § 10 GKG. [§ 975].
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Zinses und, wenn der fünfundzwanzigfache Betrag des einjährigen 
Zinses geringer ist, dieser Betrag für die Werthsberechnung entscheidend.

§ 89.
(§ 9 CPO.)

Der Werth des Rechts auf wiederkehrende Nutzungen oder Leistungen 
wird nach dem Werthe des einjährigen Bezugs berechnet und zwar: 

auf den zwölfundeinhalbfachen Betrag, wenn der künftige Weg
fall des Bezugsrechts gewiß, die Zeit des Wegfalls aber un
gewiß ist,

auf den fünfundzwanzigfachen Betrag bei unbeschränkter oder 
bestimmter Dauer des Bezugsrechts. Bei bestimmter Dauer des 
Bezugsrechts ist der Gesammtbetrag der künftigen Beträge maß
gebend, wenn er der geringere ist.

§ 90.
(§ 11 CPO.)

Ist die Unzuständigkeit eines Gerichts auf Grund der Bestimmungen Allgemeiner 
über die sachliche Zuständigkeit der Gerichte rechtskräftig ausgesprochen, 
so ist diese Entscheidung für das Gericht bindend, bei welchem die Sache 
später anhängig wird.")

Zweiter Titel. 
Gerichtsstand.')

°) Ueber die Verweisung der Sache an ein bestimmtes Amtsgericht vgl. 
§ 249 CPO.

’) Vgl. außerdem über die örtliche Zuständigkeit der Amtsgerichte in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, soweit es sich nicht um Klagerhebung handelt:

a) für das Verfahren zur Sicherung des Beweises § 448 CPO. [§ 519];
b) für den Sühneversuch in Ehesachen § 571 CPO. [§ 575];
c) für den Erlaß von Befehlen zur Herstellung des ehelichen Zusammenlebens rc. 

88 5, 6 AG. CPO. [88 572 s.];
d) für das Verfahren in Entmündigungssachen: 88 594,621 Abs. 3 CPO. [88 580, 

597];
e) für das Mahnverfahren 8 629 Abs. 2 CPO. [8 605];
f) für die Thätigkeit als Vollstreckungsgericht 88 684,729 Abs. 2, 88 755, 780 CPO. 

[88 659, 703, 731, 858];
g) für die Anordnung eines Arrests 8 799 CPO. [8 877];
h) für die Erlassung einstweiliger Verfügungen 8 816 Abs. 1, 8 820 CPO. [88 894, 

898];
i) für das Aufgebot von Urkunden 8 839 CPO., 8 20 AG. CPO. [88 918, 930];
k) für das Aufgebot eines Verschollenen 8 22 Abs. 3 AG. CPO. [8 932];.
l) für die Rechtshülfe 8 158 GVG. [8 44].
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§ 91.
(§ 12 CPO.)

Allgemeiner Das Gericht, bei welchem eine Person ihren allgemeinen Gerichts- 
stand hat, ist für alle gegen dieselbe zu erhebenden Klagen zuständig, so
fern nicht für eine Klage ein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.2)

Gerichtsstand 
des Wohn

sitzes.

§ 92.
(§ 13 CPO.)

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz 
bestimmt.3 4 5)

§ 93.
(§ 14 CPO.)

Militärpersonen*) haben in Ansehung des Gerichtsstandes ihren 
Wohnsitz am Garnisonorte.

Diese Bestimmung findet auf diejenigen Militärpersonen, welche nur 
zur Erfüllung der Wehrpflicht dienen, oder welche selbständig einen 
Wohnsitz nicht begründen können, keine Anwendung.3)

§ 94.
(§ 15 CPO.)

Als Wohnsitz der Militärpersonen, welche zu einem Truppentheile 
gehören, der im Deutschen Reiche keinen Garnisonort hat, gilt in An
sehung des Gerichtsstandes der letzte deutsche Garnisonort des Truppen- 
theils.6)

2) Fälle des ausschließlichen Gerichtsstandes für zur amtsgerichtlichen Zuständig
keit gehörige bürgerliche Rechtsstreitigkeiten sind:

a) der dingliche Gerichtsstand § 25 CPO. [§ 103];
b) der Gerichtsstand für die Wiederaufnahme des Verfahrens § 547 CPO. [§ 553];
c) der Gerichtsstand für das Verfahren in Entmündigungssachen §§ 594, 621 CPO. 

[§§ 580, 597];
d) der Gerichtsstand für das Mahnverfahren § 629 Abs. 2 CPO. [§ 605] ;
e) die in dem achten Buche der CPO. „Zwangsvollstreckung" — §§ 644 bis 822 

CPO. [§§ 620 bis 900] — angeordneten Gerichtsstände § 707 CPO. [§ 681], 
vgl. Anm. dazu.

f) der Gerichtsstand für das Aufgebot von Urkunden über Ansprüche, welche in 
einem Grund- oder Hypothekenbuche eingetragen find, und zum Zwecke der 
Löschung solcher Forderungen § 839 Abs. 2 CPO.; § 21 AG. CPO. [§§ 918,931].

3) Ueber die Exterritorialen vgl. §§ 18 bis 21 GVG. [§§ 18 bis 21].
4) Vgl. § 38 des Reichs-Militär-Gesetzes vom 2. Mai 1874 (RGBl. S. 45). 

S. auch § 4 u. Anlage des Militärstrafgesetzbuchs vom 20. Zuni 1872 (RGBl. S. 174); 
Verordnung vom 29. Zuni 1880 (RGBl. S. 169).

5) Für sie gilt die Bestimmung des § 21 CPO. [§ 100.].
6) § 39 Abs. 3 RMG.: Es bleiben diejenigen landesgesetzlichen Vorschriften in 

Kraft, nach welchen für Truppentheile, die nach der Mobilmachung ihre Garnison ver
lassen haben oder sich dauernd im Auslande aufhalten, die Ausübung der 
streitigen Gerichtsbarkeit einem inländischen Gerichte oder den Auditeuren ein für
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§ 95.
(§ 16 CPO.)

Deutsche, welche das Recht der Exterritorialität genießen'), sowie 
die im Auslande angestellten Beamten des Reichs oder eines Bundes
staates, behalten in Ansehung des Gerichtsstandes den Wohnsitz, welchen 
sie in dem Heimathstaate hatten. Zn Ermangelung eines solchen Wohn
sitzes gilt die Hauptstadt des Heimathsstaates als ihr Wohnsitz.8) Zst 
die Hauptstadt in mehrere Gerichtsbezirke getheilt °), so wird der als 
Wohnsitz geltende Bezirk im Wege der Justizverwaltung durch allge
meine Anordnung bestimmt.

Auf Wahlkonsuln *°) findet diese Bestimmung keine Anwendung.
§ 96.

(§ 17 CPO.)
Die Ehefrau theilt in Ansehung des Gerichtsstandes den Wohnsttz 

des Ehemannes, sofern nicht auf immerwährende Trennung von Tisch 
und Bett ") erkannt ist.

Eheliche und diesen gleichgestellte Kinder theilen in Ansehung des 
Gerichtsstandes den Wohnsitz des Vaters, uneheliche den Wohnsitz der 
Mutter. Sie behalten diesen Wohnsitz, bis sie denselben in rechtsgül
tiger Weise aufgeben.

§ 97.
(§ 18 CPO.)

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person, welche keinen Wohnsitz @st. des
• AusknthaltL

--------------------------------------- orts.
allemal übertragen ist, oder für den einzelnen Fall im Verordnungswege übertragen 
werden kann. — Diese reichsgesetzliche Bestimmung ist intakt geblieben, Prot. S. 641 f., 
b. h. mit Ausschluß der gesperrt gedruckten, durch § 15 CPO. [§ 94] ersetzten Worte, 
also nur für den Fall der Mobilmachung. — Für diesen Fall aber bestehen landes
gesetzliche Vorschriften der im RMG. erwähnten Art in Preußen nicht.

7) Hierhin gehören die Chefs und Mitglieder der bei dem Deutschen Reiche 
oder bei einem Bundesstaate beglaubigten Missionen, soweit dieselben Staatsange
hörige eines der Bundesstaaten sind, ebenso Mitglieder des Bundesraths; ferner die 
Familienglieder und das Geschäftspersonal der erwähnten Personen, §§ 18,19 GVG.
(§§ 18, 19].
; 8) Zn Ermangelung eines Heimathsstaates ist der Gerichtsstand der Reichs -
beamten, deren dienstlicher Wohnsitz sich im Auslande befindet, in Berlin begründet. 
j(§ 21 des Reichsbeamtengesetzes vom 31. März 1873, RGBl. S. 61.)
; 8) Diese Voraussetzung trifft in Preußen nicht zu.
: 10) § 9 des Reichsgesetzes, betreffend die Organisation der Bundes - Consulate,
dom 8. November 1867 (BGBl. S. 137): Zu Wahlkonsuln (consules electi) 
sollen vorzugsweise Kaufleute ernannt werden, welchen das Bundesindigenat zusteht.
\ ") d. h. nur, wenn auf die Trennung vor dem 1. Januar 1876 erkannt und
flicht nachher die Auflösung des Bandes der Ehe ausgesprochen ist (§ 77 RGes. v.
6. Febr. 1875, RGBl. S. 25).
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hat, wird durch den Aufenthaltsort im Deutschen Reiche und, wenn ein 
solcher nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz bestimmt.

§ 98.
(§ 19 CPO.)

@i$e8 bet Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen, 
Verwaltung, sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Personen

vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, 
welche als solche verklagt werden können, wird durch den Sitz derselben 
bestimmt. Als Sitz gilt, wenn nicht ein Anderes erhellt, der Ort, wo 
die Verwaltung geführt wird.

Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gerichte, 
in deffen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche ver
klagt werden können, bei dem Gerichte ihres Amtssitzes.

§ 99.
(§ 20 CPO.)

Der allgemeine Gerichtsstand des Fiskus wird durch den Sitz der 
Behörde bestimmt, welche berufen ist, den Fiskus in dem Rechtsstreite 
zu vertreten.

§ 100.
(§ 21 CPO.)

ii. Besau- Wenn Personen an einem Orte unter Verhältnissen, welche ihrer Natur 
richtsstandi-) nach auf einen Aufenthalt von längerer Dauer Hinweisen, insbesondere 
i. des orts als Dienstboten, Hand- und Fabrikarbeiter, Gewerbegehülfen, Studirende, 

bet ®e’gä,tv Schüler oder Lehrlinge sich aufhalten, so ist das Gericht des Aufenthalts
orts für alle Klagen zuständig, welche gegen diese Personen wegen ver
mögensrechtlicher Ansprüche erhoben werden.

Diese Bestimmung findet auf Militärpersonen, welche nur zur Er
füllung der Wehrpflicht dienen oder welche selbständig einen Wohn-

12) Außerdem enthalten Vorschriften über die Gerichtszuständigkeit für Klagen 
bestimmten Inhalts, soweit dieselben vor die Amtsgerichte gehören,

a) für die Hauptintervention: § 61 CPO. [§ 140];
b) für die Nichtigkeits- und Restitutionsklage § 547 CPO. [§ 553];
c) für Wechselklagen § 566 CPO. [§ 570];
d) für die Klage auf Erlassung eines Vollstreckungsurtheils § 660 CPO. [§ 635];
ei für die Klage auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel § 667 CPO. [§ 642];
f) für Klagen zur Geltendmachung von Einwendungen gegen den Anspruch selbst 

in der Vollstreckungsinstanz § 686 CPO. [§ 661];
g) für Klagen wegen Unzulässigkeit der Vollstreckungsklausel § 687 CPO. [§ 662];
n) für Klagen zur Geltendmachung der Rechte Dritter in der Zwangsvollstreckungs

instanz § 690 CPO. [§ 665];
Zu Buchst, e bis h vgl. auch § 704 Abs. 3, § 705 Abs. 4 CPO. [§§ 679,680];

i) für Klagen zur Geltendmachung eines Widerspruchs gegen den Vertheilungsplav 
§ 765 CPO. [§ 843];

k) für Klagen, welche aus einem schiedsrichterlichen Verfahren entspringen § 871 
CPO. [§ 954];

Die Gerichtsstände zu d bis i sind ausschließliche, § 707 CPO. [§ 681].
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sitz nicht begründen können, in der Art Anwendung, daß an die Stelle 
des Gerichts des Aufenthaltsorts das Gericht des Garnisonorts tritt.

§ 101.
(§ 22 CPO.)

Hat Jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines 
anderen Gewerbes eine Niederlaffung, von welcher aus unmittelbar ufiung’ 
Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, welche 
auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem 
Gerichte des Orts erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Per
sonen begründet, welche ein mit Wohn- und Wirthschaftsgebäuden ver
sehenes Gut als Eigenthümer, Nutznießer oder Pächter bewirthschaften, 
soweit diese Klagen die auf die Bewirthschaftung des Guts sich be
ziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 101 a.
(§ 23 CPO.)

Das Gericht, bei welchem Gemeinden, Korporationen, Gesellschaften, Besonderer 
Genoffenschaften oder andere Personenvereine den allgemeinen Gerichts- ^ 
stand haben, ist für die Klagen zuständig, welche von denselben gegen Verwaltung 
ihre Mitglieder als solche oder von den Mitgliedern in dieser Eigen
schaft gegen einander erhoben werden.

§ 102.
(§ 23 CPO.)

Für Klagen wegen vermögensrechtlicher Ansprüche gegen eine Person, Dmgucher 

welche im Deutschen Reich keinen Wohnsitz hat, ist das Gericht zu- *’ 
ständig, in dessen Bezirke sich Vermögen derselben oder der mit der 
Klage in Anspruch genommene Gegenstand befindet. Bei Forderungen 
gilt als der Ort, wo das Vermögen sich befindet, der Wohnsitz des 
Schuldners und, wenn für die Forderung eine Sache zur Sicherheit 
haftet, auch der Ort, wo sich die Sache befindet.

§ 103.
(§ 25 CPO.)

Für Klagen, durch welche das Eigenthum, eine dingliche Belastung 
oder die Freiheit von einer solchen geltend gemacht wird, für Grenz- 
scheidungs-, Theilungs- und Besitzklagen, ist, sofern es sich um unbeweg
liche Sachen handelt, das Gericht ausschließlich zuständig, in deffen 
Bezirke die Sache belegen ist.

Bei den eine Grunddienstbarkeit oder eine Reallast betreffenden Klagen 
ist die Lage des dienenden oder belasteten Grundstücks entscheidend.

§ 104.
(§ 26 CPO.)

Zn dem dinglichen Gerichtsstände kann mit der hypothekarischen
Vierhaus, Amtsgerichtsordnung. 3
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GSt. der 
Erbschaft.

GSt. der 
Erfüllung.

GSt. des 
Meß- und 
MarktortS.

Klage die Schuldklage, mit der Klage auf Löschung einer Hypothek 
die Klage auf Befreiung von der persönlichen Verbindlichkeit, mit der 
Klage auf Anerkennung einer Reallast die Klage auf rückständige 
Leistungen erhoben werden, wenn die verbundenen Klagen gegen den
selben Beklagten gerichtet sind.

§ 105.
(§ 27 CPO.)

Zn dem dinglichen Gerichtsstände können persönliche Klagen, welche 
gegen den Eigenthümer oder Besitzer einer unbeweglichen Sache als 
solchen gerichtet werden, sowie Klagen wegen Beschädigung eines Grund
stücks oder in Betreff der Entschädigung wegen Enteignung eines Grund
stücks erhoben werden.

§ 106.
(§ 28 CPO.)

Klagen, welche Erbrechte, Ansprüche aus Vermächtniffen oder sonstigen 
Verfügungen auf den Todesfall oder die Theilung der Erbschaft zum 
Gegenstände haben, können von dem Gerichte erhoben werden, bei welchem 
der Erblasser zur Zeit seines Todes den allgemeinen Gerichtsstand gehabt hat.

Zn dem Gerichtsstände der Erbschaft können auch Klagen der Nach
laßgläubiger aus Ansprüchen an den Erblaffer oder die Erben als solche 
erhoben werden, wenn sich der Nachlaß noch ganz oder theilweise im 
Bezirke des Gerichts befindet, oder wenn mehrere Erben vorhanden sind 
und der Nachlaß noch nicht getheilt ist.

§ 107.
(§ 29 CPO.)

Für Klagen auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines 
Vertrags"), auf Erfüllung oder Aufhebung eines solchen, sowie auf 
Entschädigung wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung, ist 
das Gericht des Orts zuständig, wo die streitige Verpflichtung zu er
füllen ist.")

§ 108.
(§ 30 CPO.)

Für Klagen aus den auf Messen und Märkten, mit Ausnahme der 
Zahl- und der Wochenmärkte, geschlossenen Handelsgeschäften (Meß- und 
Marktsachen),5) ist das Gericht des Meß- oder Marktortes zuständig,

w) Ueber die Zulässigkeit ein ft solchen Klage vgl. § 231 CPO. [§ 307).
") Eine besondere Bestimmung für Wechselklagen enthält § 566 CPO. [§ 570).
,5j Meß- und Marktsachen haben folgende Eigenthümlichkeiten:

a) sie sind Feriensachen, § 202 Nr. 2 GVG. [§ 79 Nr. 2);
b) sie können in einem besondern Gerichtsstand erhoben werden, vgl. Text;
cj die Ladungs- und die Einlassungsfrist beträgt mindestens vierundzwanzig Stun

den, §§ 194, 459 Abs. 1 CPO. [§§ 271, 311).
Ueber die geschäftliche Behandlung der Meß- und Marktsachen vgl. § 23 Abs. 5 

Gesch.O. sAnl. A.].
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GSt. des 
Haupt- 

prozeffeS.

wenn die Erhebung der Klage erfolgt, während der Beklagte oder ein 
zur Prozeßführung berechtigter Vertreter desselben am Orte oder im 
Bezirke des Gerichts sich aufhält.

§ 109.
(§ 31 CPO.)

Für Klagen, welche aus einer Vermögensverwaltung von dem ®es 
schäftsherrn gegen den Verwalter oder von dem Verwalter gegen den Lrnmg"' 
Geschästsherrn erhoben werden, ist das Gericht des Orts zuständig, wo 
die Verwaltung geführt ist.

§ 110.
(§ 32 CPO.)

Für Klagen aus unerlaubten Handlungen ist das Gericht zuständig, ®@t- de
in dessen Bezirke die Handlung begangen ist. ^Handlung."

§ 111.
(§ 33 CPO.)

Bei dem Gerichte der Klage kann eine Widerklagel6) erhoben wer
den, wenn der Gegenanspruch mit dem in der Klage geltend gemachten 
Auspruche oder mit den gegen denselben vorgebrachten Vertheidigungs
mitteln in Zusammenhang steht.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Zuständigkeit 
des Gerichts für eine Klage wegen des Gegenanspruchs auch durch Ver
einbarung nicht würde begründet werden können.IT)

16) Ueber die Widerklage in dem amtsgerichtlichen Verfahren in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten sind folgende Bestimmungen gegeben:

a) über die Berechnung des Werthes des Streitgegenstandes § 5 CPO., § 11 Abs. 1 
GKG. [§§ 85, 976];

b) über den Gerichtsstand: die Bestimmung des Textes;
c) über die Bedeutung einer Prozeßvollmacht auch für die W.Kl. § 77 CPO. [§ 156];
d) über den Wegfall der Kautionspflicht der Ausländer bei W.Kl. § 102 Nr. 3 

CPO. [§ 181];
e) über die Trennungsbefugniß des Gerichts § 136 Abs. 2 CPO. [§ 214];
f) über die Zeit der Zulässigkeit §§ 251 bis 253 CPO. [§§ 330 bis 332];
g) über die Art der Erhebung § 254 CPO. [§ 333];
h) über die Ertheilung von Theilurtheilen auf die Widerklage § 273 CPO. [§ 342];
i) über die Rechtskraft einer Entscheidung auf die Widerklage § 293 CPO. [§ 572];
k) über das Versäumnißverfahren auf eine Widerklage § 312 CPO. [§ 391];
l) über die Behandlung einer in einem amtsgerichtlichen Prozesse erhobenen, zur Zu

ständigkeit der Landgerichte gehörigen Widerklage § 467 CPO.; § 30 GKG.
[§§ 329, 994];

m) über die Unzulässigkeit einer Widerklage im Urkundenprozeß § 558 CPO. [§ 563];
n) über den Wegfall des ausländischen Klägern obliegenden Kostenvorschusses § 85 

Abs. 2 GKG. Nr. 3 [§ 1022];
o) über die Berechnung der Kosten im Falle der Zurücknahme einer Widerklage 

§ 94 Nr. 2 GKG. [§ 1031].
") § 40 Abs. 2 CPO. [§ 118].



36 Civilprozeßordnung. Erstes Buch. Mg. Bestimmungen. §§ 112—115.

§ 112.
(§ 34 CPO.)

'Tttupt'5 Für Klagen der Prozeßbevollmächtigten, der Beistände, der Zu- 
projenes. stellungsbevollmächtigten und der Gerichtsvollzieher «egen Gebühren 

und Auslagen ist das Gericht des Hauptprozeffes zuständig.
§ 113.

(§ 35 CPO.)
m<ssg£bet Unter mehreren zuständigen Gerichten hat der Kläger die Wahl.

§ 114.
(§ 36 CPO.)

Die Bestimmung des zuständigen Gerichts erfolgt durch das im 
Znstanzenzuge zunächst höhere Gericht:

1. wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen Falle 
an der Ausübung des Richteramts rechtlich oder thatsächlich ver
hindert ist;

2. wenn es mit Rücksicht auf die Grenzen verschiedener Gerichts
bezirke ungewiß ist, welches Gericht für den Rechtsstreit zu
ständig sei;

3. wenn mehrere Personen, welche bei verschiedenen Gerichten ihren
• allgemeinen Gerichtsstand haben, als Streitgenoffen") im all

gemeinen Gerichtsstände verklagt werden sollen und für den 
Rechtsstreit ein gemeinschaftlicher besonderer Gerichtsstand nicht 
begründet ist;

4. wenn die Klage in dem dinglichen Gerichtsstände erhoben werden 
soll und die Sache in den Bezirken verschiedener Gerichte be
legen ist;

5. wenn in einem Rechtsstreite verschiedene Gerichte sich rechtskräftig 
für zuständig erklärt haben;

6. wenn verschiedene Gerichte, von welchen eines für den Rechts
streit zuständig ist, sich rechtskräftig für unzuständig erklärt haben.

§ 115.
(§ 37 CPO.)

Die Entscheidung über das Gesuch um Bestimmung des zuständigen 
Gerichts kann ohne mündliche Verhandlung erfolgen.18)

Eine Anfechtung des Beschluffes, welcher das zuständige Gericht 
bestimmt, findet nicht statt.

17) Vgl. §§ 56, 57 CPO. [§§ 135, 136]. Der allgemeine Gerichtsstand eine's 
Wechselverpflichteten bildet im Falle gemeinschaftliche Inanspruchnahme mehrerer 
Wechselverpflichteten der Gerichtsstand für alle, § 566 CPO. [§ 570].

18) Gebührenfrei § 47 Nr. 3 GKG. [§ 1011]; Rechtsanwaltsgebühren für einen 
solchen Antrag § 23 Nr. 1, § 29 Nr. 6 GO.RA. [§§ 1102, 1108]. — Die geschäft
liche Behandlung solcher Gesuche erfolgt nach den Vorschriften für Anträge außerhalb 
eines bei dem Gerichte anhängigen Rechtsstreits. § 23 Abs. 6 Gesch. O. fAnl. A.]
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Dritter Titel.

Vereinbarung über die Zuständigkeit der Gerichte.

§ 116.
(§ 38 CPO.)

Ein an sich unzuständiges Gericht erster Instanz wird durch aus
drückliche oder stillschweigende Vereinbarung der Parteien zuständig.

§ 117.
(§ 39 CPO.)

Stillschweigende Vereinbarung ist anzunehmen, wenn der Beklagte, 
ohne die Unzuständigkeit geltend zu machen, zur Hauptsache mündlich 
verhandelt hat.

§ 118.
(§ 40 CPO.)

Die Vereinbarung hat keine rechtliche Wirkung, wenn sie nicht auf 
ein bestimmtes Rechtsverhältniß und die aus demselben entspringenden 
Rechtsstreitigkeiten sich bezieht.

Die Vereinbarung ist unzulässig, wenn der Rechtsstreit andere als 
vermögensrechtliche Ansprüche betrifft, oder wenn für die Klage ein 
ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist.')

Vierter Titel.

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen.

§ 119.
(§ 41 CPO.)

Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes aus
geschlossen:

1. in Sachen, in welchen er selbst Partei ist, oder in Ansehung 
welcher er zu einer Partei in dem Verhältnisse eines Mitberech- 
tigten. Mitverpflichteten oder Regreßpflichtigen steht,

2. in Sachen seiner Ehefrau, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
3. in Sachen einer Person, mit welcher er in gerader Linie ver

wandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden, in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten 
Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht;

Aus-
schließung.

') Fälle einer ausschließlichen sachlichen Zuständigkeit enthält § 70 GVG., 
§ 39 AG. GVG. [§§ 30, 31J. Fälle der ausschließlichen örtlichen Zuständigkeit sind 
zusammengestellt oben in Anm. 2 zu [§ 92]. — Gerichtskosten für die Entscheidung 
über die Zuständigkeit § 26 GVG. [§ 990], Rechtsanwaltsgebühren § 20 GO. RA. 
[1099].
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Ablehnung.

4. in Sachen, in welchen er als Prozeßbevollmächtigter einer Partei 
bestellt oder als gesetzlicher Vertreter einer Partei aufzutreten be
rechtigt ist oder gewesen ist;

5. in Sachen, in welchen er als Zeuge oder Sachverständiger ver
nommen ist;

6. in Sachen, in welchen er in einer früheren Instanz oder im 
schiedsrichterlichen Verfahren bei der Erlassung der angefochtenen 
Entscheidung mitgewirkt hat, sofern es sich nicht um die Thätigkeit 
eines beauftragten oder ersuchten Richters handelt.

§ 120.
(§ 42 CPO.)

Ein Richter kann sowohl in den Fällen, in welchen er von der Aus
übung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, als auch wegen 
Besorgniß der Befangenheit abgelehnt werden.

Wegen Besorgniß der Befangenheit findet die Ablehnung statt, wenn 
ein Grund vorliegt, welcher geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unpartei
lichkeit eines Richters zu rechtfertigen.

Das Ablehnungsrecht steht in jedem Falle beiden Parteien zu.
§ 121.

(§ 43 CPO.)
Eine Partei kann einen Richter wegen Besorgniß der Befangenheit 

nicht mehr ablehnen, wenn sie bei demselben, ohne den ihr bekannten 
Ablehnungsgrund geltend zu machen, in eine Verhandlung sich ein
gelassen oder Anträge gestellt hat.

§ 122.
(§ 44 CPO.)

Das Ablehnungsgesuch *) ist bei dem Gerichte, welchem der Richter 
angehört, anzubringen; es kann vor dem Gerichtsschreiber zu Protokoll 
erklärt werden.

Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen^); der Eid ist als 
Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen. Zur Glaubhaftmachung 
kann auf das Zeugniß des abgelehnten Richters Bezug genommen 
werden.

Der abgelehnte Richter hat sich über den Ablehnungsgrund dienstlich 
zu äußern.

Wird ein Richter, bei welchem die Partei in eine Verhandlung sich 
eingelassen, oder Anträge gestellt hat, wegen Besorgniß der Befangenheit

’) Für die Verhandlung und Entscheidung über dasselbe werden Gebühren nicht 
erhoben: § 47 Nr. 4 GKG. [§ 1011] — Rechtsanwaltsgebühren: s. § 23 Nr. 1, 
§ 29 Nr. 6. GO. RA. [§§ 1102, 1108].

-) § 266 CPO. [§ 345].


